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1 Einführung

Die Stadt Celle ist bestrebt weiterhin kommunales Wohnbauland anzubieten. Der Bereich am
südöstlichen Rand des Ortsteils Wietzenbruch, Ecke Regeberg/Steindamm weist aufgrund
der infrastrukturellen günstigen Lage Entwicklungspotenzial auf, so dass der Bereich für eine
Wohnbauentwicklung gut geeignet ist und einer Wohnbebauung zugeführt werden kann. Es
ist beabsichtigt ein Teil der Lücke im Siedlungsgefüge durch eine Bebauung mit Einfamilien-
häusern oder Doppelhaushälften zu schließen. Die vorhandene Bebauung am südöstlichen
Ortsrand wird dadurch weitestgehend geschlossen.

2 Räumlicher Geltungsbereich

Das ca. 1,8 ha große Plangebiet liegt am südöstlichen Rand des Ortsteils Wietzenbruch ca.
4,5 km südwestlich vom Stadtzentrum Celle entfernt. Es wird durch folgende Flurstücke be-
grenzt:
- im Norden durch die Flurstücke 244/13 und durch einen Teilbereich des Flurstückes 244/14
der Flur 5, Gemarkung Celle,
- im Osten durch das Flurstück 171/52 der Flur 5, Gemarkung Celle,
- im Süden durch die Straße Regeberg (240/6)
- im Westen durch die Straße Steindamm (73/18)
- südlich des Plangebietes verlaufen in einer Entfernung von ca. 1,2 km zum Plangebiet die
Eisenbahnstrecken 1710 und 1720.

Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches, der ca. 1,8 ha umfasst, ist aus
der Planzeichnung zu entnehmen.

3 Planerische Vorgaben

3.1 Landes- und Regionalplanung

Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2017

Die Stadt Celle ist im Landes-Raumordnungsprogramm als Oberzentrum ausgewiesen. In
den Oberzentren sind zentralörtliche Einrichtungen und Angebot zur Deckung des speziali-
sierten höheren Bedarfs bereitzustellen. Außerdem sind ausreichende Flächen für die
Wohnbauentwicklung und Betriebe vorzuhalten, so dass die Einrichtungen der Daseinsvor-
sorge für alle Bevölkerungsgruppen auf möglichst kurzem Wege erreichbar sind. Die Funkti-
onen zentraler Orte sind zum Erhalt einer dauerhaften und ausgewogenen Siedlungs- und
Versorgungsstruktur zu sichern und zu entwickeln.

Darüber hinaus ist die Stadt Celle in die Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-
Wolfsburg eingebunden, sodass die Funktionen Arbeit, internationale Wettbewerbsfähigkeit
und Innovationsfähigkeit besonders gestärkt werden soll.

Bezüglich der Siedlungsstruktur gelten im LROP 2017 folgende Grundsätze: Die Festlegung
von Gebieten für Wohn- und Arbeitsstätten soll flächensparend an einer nachhaltigen Sied-
lungsentwicklung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie der Infrastruk-
turfolgekosten ausgerichtet werden und vorrangig auf die Zentralen Orte und vorhandenen
Siedlungsgebiete mit ausreichender Infrastruktur konzentriert werden, wobei Planungen und
Maßnahmen der Innenentwicklung Vorrang vor Planungen und Maßnahmen der Außenent-
wicklung haben sollen.

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 154 wird eine derzeitige Grünfläche am süd-
östlichen Ortsrand von Wietzenbruch für eine Erweiterung der Wohnbebauung, hier allge-
meines Wohngebiet, zur Verfügung gestellt.
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Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Kernstadt Celle steigt auch in den unmittelbar angren-
zenden Ortsteilen, wie Wietzenbruch die Nachfrage nach Wohnraum. Da im Zentrum des
Ortsteils eine Wohnbauentwicklung aufgrund fehlender Freiflächen nicht möglich ist, ist es
notwendig, Flächen im Zusammenhang bebauter Ortslage in Anspruch zu nehmen, um eine
ausgewogene Siedlungs- und Versorgungsstruktur auch zukünftig sichern und entwickeln zu
können. Die Fläche an der Straße Regeberg/Steindamm, nahe dem Ortszentrum Wietzen-
bruch bietet sich für eine Wohnbauentwicklung an, da sie im Norden und Westen an die be-
reits vorhandene Wohnbebauung anschließt. Im Osten wird die Fläche ausschließlich von
einer Grünfläche und einer schmalen Waldfläche von insgesamt ca. 130 m von der östlich
gelegenen Wohnbebauung unterbrochen.

Da Celle im LROP als Oberzentrum ausgewiesen ist, wird dem Grundsatz, Wohnstätten vor-
rangig auf die Zentralen Orte mit ausreichend Infrastruktur zu konzentrieren, entsprochen.
Mit dem Versorgungs- und Dienstleistungsangebot im Ortszentrum Wietzenbruch sowie der
Nähe zum Versorgungs- und Dienstleistungsangebot der Kernstadt Celle wird ein ausrei-
chendes Infrastrukturangebot gewährleistet. Mit der Nähe zum Bahnhof Celle sowie zur
L310, B214, B3 ist eine Anbindung an den regionalen und überregionalen Verkehr gegeben.

In der zeichnerischen Darstellung des LROP 2017 sind für das Plangebiet keine Darstellun-
gen getroffen worden. Der östlich des Plangebietes verlaufende Fuhsekanal ist als linienför-

der Fuhsekanal einen relativ großen
Abstand zum Plangebiet aufweist, ist durch die zukünftigen Nutzungen mit keinen zusätzli-
chen Beeinträchtigungen zu rechnen. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 154 Wohn-
gebiet am Regeberg  auf dieses Entwicklungsziel.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 154 Regeberg/Steindamm
und Grundsätzen des Landes-Raumordnungsprogramms 2017 bzw. ist mit diesen vereinbar.

Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Celle

Das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Celle wird zurzeit neu aufgestellt,
die eingegangenen Stellungnahmen werden derzeit ausgewertet. Verbindlich sind aber noch
die Ziele und Grundsätze der Fassung 2005. Die Ziele des Entwurfs 2016 des RROP sind
nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 Raumordnungsgesetz (ROG) als sonstige Erfordernisse der Raumord-
nung zu werten.

Im RROP 2005 für den Landkreis Celle ist der Kernort Celle als Mittelzentrum ausgewiesen.
In Mittelzentren sind zentrale Einrichtungen und Angebote für den gehobenen Bedarf bereit-
zustellen.

Nach dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2005 für den Landkreis Celle sind vorrangig
solche Entwicklungsmaßnahmen durchzuführen, die

- insbesondere dem wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandel gerecht werden;
- der Erhaltung des bestehenden Angebots an Arbeitsplätzen dienen;
- zur Sicherung und Entwicklung der Aufgaben beitragen, die über den Ordnungsraum

hinaus eine wesentliche Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern,
Dienstleistungen sowie für die Arbeitsstätten haben, sowie

- die Umweltbedingungen durch die Entflechtung sich gegenseitig störender Nutzung
verbessern.

Bezüglich der Entwicklung der Siedlungsstruktur sind im RROP 2005 folgende Ziele festge-
legt:

 Die Siedlungsentwicklung ist grundsätzlich auf Ortsteile mit zentralörtlicher Funktion
entsprechend ihrer jeweiligen Zentralitätsstufe zu konzentrieren.

 Unterhalb der Hierarchiestufe der Grundzentren kann in Orten mit zentralörtlicher Inf-
rastruktur über den Eigenbedarf des jeweiligen Ortes hinausgehend Bauland ausge-
wiesen werden, wenn die folgenden Kriterien erfüllt werden:
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 Einbindung in ein vorhandenes ÖPNV- Liniennetz,
 Kindergarten bzw. Kindertagesstätte,
 Grundschule,
 Lebensmittelgeschäfte.

 Zusätzlich kann in Orten über den Eigenbedarf hinausgehend Bauland ausgewiesen
werden, wenn sie sich in unmittelbarem städtebaulichem Zusammenhang zum jewei-
ligen Zentralen Ort befinden.

 In den übrigen Orten ist eine angemessene Eigenentwicklung möglich. Umfangreiche
Baulandausweisungen über den Eigenbedarf hinaus sind ausgeschlossen.

 Vor der Ausweisung neuer Baugebiete sind zunächst die Möglichkeiten der Innen-
entwicklung auszuschöpfen.

 Neue Wohnbauflächen sind in das ÖPNV-Netz einzubinden.

 Die Zersiedelung der Landschaft ist zu verhindern.

Im Entwurf 2016 des RROP werden diese Ziele weiterhin verfolgt. Im RROP 2016 wird die
Ausweisung als Oberzentrum durch das LROP übernommen 2017. In Oberzentren sind
zentralörtliche Einrichtungen und Angebote zur Deckung des spezialisierten höheren Bedarfs
zu sichern und zu entwickeln. Zu den im RROP 2005 aufgeführten Zielen wurden folgende
Änderungen bzw. Ergänzungen vorgenommen:

 Unterhalb der Hierarchiestufe der Grundzentren kann in den Hauptorten der Mit-
gliedsgemeinden von Samtgemeinden maßvoll über den Eigenbedarf des jeweiligen
Ortes hinausgehend Bauland ausgewiesen werden.

 Zusätzlich kann in den Orten mit zentralörtlicher Infrastruktur maßvoll über den Ei-
genbedarf des jeweiligen Ortes hinausgehend Bauland ausgewiesen werden, wenn
überwiegend folgende Kriterien erfüllt werden:

  gute Einbindung (mindestens vier Buspaare pro Tag) in das vorhandene
ÖPNV-Liniennetz,

  ärztliche Grundversorgung,
 Grundschule und

  Lebensmittelgeschäft.
 Die Baulandausweisung in den Orten nach Satz 4 und 5 darf nachweislich nicht die

Funktionen der zugeordneten und benachbarten Zentralen Orte beeinträchtigen
 Als Eigenentwicklung gilt eine Wohnbaulandausweisung im Umfang von maximal 5 %

der bisherigen Einwohnerzahl während der zehnjährigen Laufzeit dieses Program-
mes.

Der Ortsteil Wietzenbruch grenzt südwestlich an die Kernstadt Celle, ihm sind keine zentral-
örtlichen Funktionen zugeordnet. Gemäß den Zielen des RROP 2005 und des Entwurfs 2016
hat die weitere Siedlungsentwicklung außerhalb der Zentralen Siedlungsgebiete im Rahmen
der Eigenentwicklung zu erfolgen. Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine bauliche Ent-
wicklung weniger Grundstücke, das Ziel der Eigenentwicklung wird somit berücksichtigt. Auf-
grund der geringen Flächengröße, wird die Funktion der zugeordneten und benachbarten
Zentralelen Orte nachweislich nicht beeinträchtigt, eine maximale Wohnbaulandausweisung
von 5% wird weit unterschritten.

Der Ortsteil Wietzenbruch liegt nahe dem Kernort Celle und ist Teil des Zentralen Siedlungs-
gebietes. Das vorhandene Potenzial der Wohnbebauungsentwicklung ist somit vorrangig zu
nutzen. Durch die geringe Entfernung von ca. 4,5 km zwischen dem Plangebiet und dem
Stadtzentrum des Oberzentrums Celle wird zentrumsnaher Wohnraum für zahlreiche, im
Stadtgebiet tätigen Arbeitnehmer geschaffen. Darüber hinaus ist durch die Nähe zum Bahn-
hof Celle sowie zur L310, B214, B3 eine Anbindung an den regionalen und überregionalen
Verkehr gegeben. Die Anbindung des Ortsteiles an den ÖPNV erfolgt über die Buslinie 13
(Schlossplatz-Wietzenbruch). Sie verbindet das Wohngebiet am Regeberg mit dem Stadt-
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Der
Ortsteil Wietzenbruch verfügt mit dem Verbrauchermarkt NP-Markt (Lebensmittelgeschäft),
dem städtischen Kindergarten, der Grund- und Hauptschule, den ansässigen Gewerbebe-
trieben und der ärztlichen Versorgung über ein wichtiges Infrastrukturangebot für den Ortsteil
und die Umgebung, sodass die Voraussetzung für eine Baulandausweisung, die über den
Eigenbedarf des jeweiligen Ortes hinausgeht, erfüllt wird.

Da im Ortskern von Wietzenbruch eine Wohnbauentwicklung aufgrund fehlender Freiflächen
nicht möglich ist, ist es notwendig, Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauter Orts-
lage in Anspruch zu nehmen, um eine ausgewogene Siedlungs- und Versorgungsstruktur
auch zukünftig sichern und entwickeln zu können. Die Fläche an der Straße Regeberg/
Steindamm, nahe dem Ortszentrum Wietzenbruch bietet sich für eine Wohnbauentwicklung
an, da sie im Norden und Westen an die bereits vorhandene Wohnbebauung anschließt. Im
Osten wird die Fläche ausschließlich von einer Grünfläche und einer schmalen Waldfläche
von insgesamt ca. 130 m von der östlich gelegenen Wohnbebauung unterbrochen.
Eine Inanspruchnahme von unberührten Freiflächen im Außenbereich kann damit vermieden
werden. Einer Zersiedelung der Landschaft wird somit entgegengewirkt.

Im zeichnerischen Teil des RROP 2005 und des Entwurfes 2016 ist das Plangebiet als Ord-
nungsraum bzw. Zentrales Siedlungsgebiet dargestellt. Weitere Darstellungen wurden für
das Plangebiet nicht getroffen. Der südlich des Plangebietes gelegene Flugplatz ist als
Sperrgebiet dargestellt. Die zukünftige bauliche Entwicklung erfolgt außerhalb dieses Berei-
ches sodass die geplante Bebauung keine Auswirkungen auf das Gebiet haben wird.

Die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes durch den Bebauungsplan Nr. 154
Wohngebiet am Regeberg  auch mit den Zielen des Regionalen Raumordnungspro-

gramms 2005 und des Entwurfes 2016 vereinbar.

3.2 Flächennutzungsplan der Stadt Celle

Gemäß § 8 (2) BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.
Im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Celle ist der Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 154 als Wohnbaufläche dargestellt.
Der Bebauungsplan Nr. 154 ist somit gemäß § 8 (2) BauGB aus der vorbereitenden Bauleit-
planung entwickelt.
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Abb. 1: Ausschnitt aus dem gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Celle (ohne Maßstab)

3.3 Bebauungspläne

Südwestlich des Plangebietes, einschließlich der Straße Am Steindamm befindet sich der

Dieser wird im Südosten durch die Straße Regeberg, im Südwesten durch die Straße Imker-
stieg und im Nordwesten durch die Straße Andertenhäusen begrenzt. Festgesetzt ist ein rei-
nes Wohngebiet mit einer offenen Bauweise. Zulässig sind Gebäude mit ein und zwei
Geschossen. Die Grundflächenzahl (GRZ) sowie die Geschossflächenzahl (GFZ) sind je
nach Grundstück auf 0,2 bis 0,4 begrenzt. Die Baugrenzen sind eng gefasst, sodass sie die
Ausrichtung der Gebäude vorgeben. Zulässig sind freistehende Einfamilienhäuser, Ketten-
und Reihenhäuser.

3.4 Teilaufhebung eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes

n-

l-

3.5 Landschaftsplanung

Landschaftsrahmenplan
Der geltende Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Celle (Landkreis Celle 1991) enthält
keine speziellen Aussagen zum vorgesehenen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.
154 der Stadt Celle.
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Landschaftsplan
Der als Fachgutachten zu betrachtende Landschaftsplan der Stadt Celle (Gondolf 1987) ent-
hält für das Plangebiet keine speziellen Aussagen.

Der Landschaftsrahmenplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Celle befindet sich
derzeit in der Neuaufstellung.

3.6 Luftverkehrsgesetz / Nähe zum Flugplatz Wietzenbruch

Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich (6 km-Radius) des Flughafens Wietzenbruch ge-
mäß § 12 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG). Die Entfernung der Startbahn zum geplanten
Wohngebiet liegt zwischen 700 m und 1,5 km. Baubeschränkungen greifen erst ab Bauhö-
hen von mehr als 87 m über dem jetzigen Geländeniveau und sind in Bezug auf die Bauvor-
haben, die durch den Bebauungsplan vorbereitet werden, nicht relevant. Hindernisfreiflächen
sind bei Einhaltung der angegebenen Bauhöhe von maximal 10.5 m über Grund (48. 35 m ü.
NHN) nicht betroffen.

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens äußerte sich das Bundesamt für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra I 3 zur Aufstellung des Bebauungs-
planes und der damit einhergehenden Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes und
gab zu Bedenken, dass die Bundeswehr durch den Bebauungsplan betroffen und beein-
trächtigt ist. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Start- und Landebahn des Heeresflugplat-
zes Celle geht von diesem eine Lärmemission aus, welche als Immission auf das Baugebiet
wirkt. Die Flugbewegungen auf dem Heeresflugplatz sind zwar seit 2012 rückläufig, eine zu-
künftige Entwicklung mit steigendem und regelmäßigem Regelflugbetrieb ist jedoch seitens
der Bundeswehr vorgesehen.

Die Voraussetzungen für die Entwicklung dieser Fläche sind seitens der Stadt Celle trotz der
Nähe zum Heeresflugplatz gegeben, da die Fläche des Plangebietes im Regionalen Raum-
ordnungsprogramm als Ordnungsraum bzw. Zentrales Siedlungsgebiet dargestellt ist. Im
Flächennutzungsplan ist die Fläche als Wohnbaufläche dargestellt, sodass diese Darstel-
lung, auch hinsichtlich der zulässigen Immissionen, bereits zu berücksichtigen ist. Die Ent-
wicklung erfolgt somit außerhalb der südlich angrenzenden und als Sperrgebiet dargestellten
Fläche. Darüber hinaus ist der Bereich am Regeberg bereits durch Wohnbebauung vorge-
prägt. Mit der Errichtung eines neuen Wohnbaugebietes wird nicht dichter an dem Heeres-
flugplatz herangerückt, als die umliegende Bestandsbebauung, sodass keine
Einschränkungen des Heeresflugplatzes zu erwarten sind.

Eine mögliche Entwicklung des Heeresflugplatzes und eine mögliche zukünftige lärmintensi-
vere Nutzung sind jedoch nicht auszuschließen. Der Hinweis Nr. 2 auf das Luftverkehrsge-
setz ist in der Planzeichnung gleichwohl aufgenommen worden, auch um auf die im
Plangebiet mögliche Fluglärmentwicklung hinzuweisen.

3.7 Satzungen nach Ortsrecht

Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung
Um bestimmte städtebaulich oder gestalterische Absichten zu entwickeln, können für bauli-
che Anlagen durch örtliche Bauvorschriften besondere Anforderungen an die Gestaltung von
Gebäuden gestellt werden; um insbesondere für die Auswahl der Baustoffe, der von außen
sichtbaren Bauteile einen Rahmen zu setzten. Damit sich die neue Bebauung optisch in die
nähere Umgebung einfügt, soll eine Örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung aufgestellt
werden.
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Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Celle

die Abwasserbeseitigung
ist durch geeignete technische Anlagen, in der Regel Versickerung, auf dem zu entwässern-
den Grundstück vorzunehmen.

4 Ziele, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planung

4.1 Städtebauliche Zielsetzung

Die Stadt Celle gehört der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg an.
Mit den Funktionen Arbeiten, Wohnen, Verwaltung, Bildung und Freizeit kommt der Stadt ei-
ne zentrale Bedeutung bei der Versorgung des Umlandes und der Region zu. Das regionale
Straßenverkehrsnetz mit der B 3 in Richtung Norden und Süden, mit der B 191 in Richtung
Osten sowie der B 214 in Richtung Süden und Westen sowie der regionalen und überregio-
nalen Bahnanbindung ermöglicht zahlreichen Pendlern die Erreichbarkeit der Stadt Celle.

Nach aktuellen, im Stadtentwicklungskonzept Wohnen  der Stadt Celle durchgeführten
Prognosen ist die Bevölkerungsentwicklung seit einigen Jahren leicht rückläufig, zugleich ist
eine Zunahme des Anteils älterer Bewohner zu verzeichnen. Es wird prognostiziert, dass die
Zahl der wohnungsmarktrelevanten Bevölkerung bis zum Jahr 2025 um 2,8 % abnehmen
wird. Betrachtet man ausschließlich den Ortsteil Wietzenbruch, am Stadtrand von Celle, ist
auch hier erkennbar, dass die Bevölkerungsentwicklung seit dem Jahr 2005 mit 2 % leicht
rückläufig ist. Trotz der negativen Bevölkerungsentwicklung war auch in den vergangenen
Jahren ein Bedarf an neuen Wohnungen zu verzeichnen. Dieser Bedarf ergibt sich aus den
nach wie vor wachsenden Wohnbedürfnissen der Bevölkerung des Stadtgebietes.

Dem Trend der Bevölkerungsabnahme und der Überalterung der Bevölkerung will die Stadt
Celle entgegenwirken und insbesondere für den Zuzug von jungen Familien attraktiv bleiben.
In Wietzenbruch leben, im Vergleich zur durchschnittlichen Altersstruktur der Bewohner der
Stadt Celle, vor allem junge Einwohner unter 25 Jahren. Ziel muss es sein, diese Altersstruk-
tur zu sichern und weiterzuentwickeln.

5 eine
positive Beschäftigungsentwicklung in Celle zu verzeichnen, wodurch auch die Anzahl der
Pendler von 2005 bis 2012 um ca. 23,5% anstieg. Etwa die Hälfte der Pendler wäre bei ei-
nem entsprechenden Wohnraumangebot daran interessiert, den Wohnort nach Celle zu ver-
legen. Durch den Zuzug von Arbeitnehmern ergibt sich eine erhöhte Nachfrage nach
Baugrundstücken. Die Stadt Celle möchte auf jeden Fall vermeiden, dass sich die Arbeits-
kräfte eine Wohnung im weiteren Umkreis der Stadt suchen müssen, weil nicht ausreichend
Wohnraum bzw. Baugrundstücke im Stadtgebiet und den angrenzenden Ortschaften ange-
boten werden können, denn daraus würden sich weite Anfahrtswege und eine Erhöhung des
Verkehrsaufkommens ergeben. Durch die Bereitstellung eines attraktiven, preisgünstigen
Wohnraumangebotes in einem familienfreundlichen Wohnumfeld in Celle und den angren-
zenden Ortschaften könnten zukünftig Anreize für einen Wohnortwechsel von Pendlern und
jungen Familien geschaffen werden, was auch der Stadt Celle dauerhaft zu neuen Einwoh-
nern verhelfen würde. Somit ist die Stadt Celle bestrebt, ein adäquates Angebot bereitzustel-
len, um die Bevölkerungsentwicklung stabilisieren zu können. Ziel soll es sein, dass sich die
Neubauprojekte hinsichtlich ihrer Lage, Dimensionierung und Segment in die vorhandene
Siedlungsstruktur und Wohnungsmarktentwicklung einfügen. Das Angebot an neuem Wohn-
raum hat somit nachfragerecht, kleinteilig und vorzugsweise in integrierten Lagen zu erfol-
gen.

Diese Untersuchung unterstreicht, dass bereits die in der Vergangenheit durchgeführten
Bauleitplanungen den Bedarf an Bauplätzen nicht vollständig decken konnten. Die Stadt Cel-
le ist weiterhin bestrebt Wohnbauland anzubieten. Hierzu soll neben der Nachverdichtung
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von Wohnquartieren auch Wohnbauland durch die Ausweisung neuer Baugebiete entwickelt
werden. In den letzten Jahren entwickelte die Stadt Celle aufgrund der erhöhten Nachfrage
nach Wohnbauland eine Reihe von Neubaugebieten. Die letzten Neubaugebiete, die in Celle
ausgewiesen worden sind, sind mittlerweile größtenteils bebaut, sodass nun aufgrund der
anhaltend hohen Nachfragesituation im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwick-
lung weitere Wohnbauflächen erschlossen werden sollen. So weist auch eine Fläche im
zentrumsnahen Ortsteil Wietzenbruch aufgrund der erhöhten Nachfrage von Bauplätzen so-
wie der infrastrukturellen günstigen Lage ein geeignetes Entwicklungspotential auf und soll
für Wohnbauflächen entwickelt werden. Alternative zentrumsnahe Flächen stehen für eine
Wohnbauentwicklung derzeit nicht zur Verfügung.

Das Plangebiet liegt am südöstlichen Rand des Ortsteiles Wietzenbruch, ca. 5 km südwest-
lich vom Stadtzentrum entfernt, am Stadtrand von Celle. Der Ortskern liegt nordwestlich des
Plangebietes entlang der Fuhrberger Landstraße, welche den Ort von Westen nach Osten
durchschneidet. Der Ort wird hauptsächlich durch Wohnnutzung geprägt, verfügt jedoch mit
dem Verbrauchermarkt NP-Markt, dem städtischen Kindergarten, der Grund- und Haupt-
schule, mehreren gastronomischen Betrieben, den ansässigen Gewerbebetrieben und der
ärztlichen Versorgung über ein wichtiges Infrastrukturangebot für den Ortsteil. Lediglich die
weiterführenden Schulen befinden sich im Stadtzentrum Celles, welche allerdings mit dem
Bus problemlos erreicht werden können. Der nächste öffentliche Spielplatz liegt im Nordos-
ten direkt am Fuhsekanal. Darüber hinaus verfügt der Ortsteil über Tennisplätze und eine
Sportanlage. Die Wohngebiete in der Ortslage sind größtenteils geprägt durch Ein- und
Zweifamilienhäuser. Darüber hinaus befindet sich im Bereich des Immenweges Geschoss-
wohnungsbau. Westlich der Ortslage liegen verschiedene kleinere und mittlere Gewerbebe-
triebe, im Südosten befindet sich der Heeresflugplatz Celle mit der Immelmann-Kaserne,
welche als Ausbildungszentrum der Bundeswehr genutzt wird. Der Flugplatz sowie die Ka-
serne befinden sich etwa 200 m südlich des Plangebietes.

Zurzeit befindet sich in dem zu beplanenden Bereich eine grasbewachsene Grünfläche, wel-
che teilweise einen Baumbestand aufweist. Die Fläche besteht im Wesentlichen aus einem
mesophilen Grünland, welches im Frühjahr 2018 in eine Ackerfläche umgewandelt wurde.
Das ursprünglich vorhandene Grünland ist
stellt einen geschützten Landschaftsbestandteil gemäß § 22 Abs. 4 Nr. 2 NAGBNatSchG
dar. Dieser soll im Rahmen des Vorhabens beseitigt werden. Grundsätzlich sind gemäß § 29
BNatSchG alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Verände-
rung des geschützten Landschaftsbestandteiles führen können. Von den Verboten der Zer-
störung oder Beeinträchtigung des geschützten Landschaftsbestandteils kann gemäß § 67
BNatSchG eine Befreiung erteilt werden, wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffent-
lichen Interesses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist. Ein
Erhalt des geschützten Landschaftsbestandteils würde dazu führen, dass eine Wohnbau-
entwicklung in diesem Bereich nicht möglich ist und der hohen Nachfrage nach Wohnbau-
land nicht nachgekommen werden kann. Die Stadt Celle gewichtet die für die Beseitigung
sprechenden Belange höher als das Interesse an der Erhaltung des geschützten Land-
schaftsbestandteils, sodass die Stadt eine Befreiung nach § 67 BNatSchG von den Verboten
des § 29 BNatSchG sowie § 22 Abs. 4 Nr. 2 NAGBNatSchG für gerechtfertigt und die Befrei-
ungslage für gegeben hält.

Die Fläche ist unbebaut, grenzt jedoch unmittelbar an den Siedlungskörper von Wietzen-
bruch. Westlich des Plangebietes sind überwiegend eingeschossige Wohngebäude in offe-
ner Bauweise vorhanden. Eine vergleichbare Bebauung bei deutlich größeren Grundflächen
schließt auch nördlich an den Planbereich. Darüber hinaus grenzen nördlich des Plangebie-
tes zu einem geringen Teil die Gebäude einer Einrichtung für Reittherapie, sowie eine Ein-
richtung für Heilpädagogik an. Teile des Plangebietes werden derzeit durch die Einrichtung
für Reittherapie genutzt. Östlich grenzt das Plangebiet an eine ca. 10.000 m² große Grünflä-
che. Weiter nördlich und östlich ist das Plangebiet von Waldflächen umgeben. Südlich des
Plangebietes, unmittelbar auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Straße Regeberg
befindet sich der Heeresflugplatz Celle. Im Zuge einer durchgeführten Abschätzung der Flug-
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lärmbelastung im Jahr 2012 kam das Niedersächsische Umweltministerium zu dem Ergeb-
nis, dass der Orientierungswert von 55 dB(A) für Wohngebiete am Tag im Bereich des Plan-
gebietes eingehalten werden kann. Nach Auskunft der Bundeswehr, Zentrum Luftoperation
vom 14. März 2018 ist der Flugbetrieb seither rückläufig. Darüber hinaus sind auf dem Flug-
platz derzeit keine Luftfahrzeuge stationiert. Der nördliche Bereich des Flugplatzes ist bereits
durch die vorhandene Wohnbebauung geprägt, sodass seitens des Flugplatzes bereits
Rücksicht auf diese genommen wird. Mit der Errichtung eines neuen Wohngebietes, östlich
der vorhandenen Bebauung wird die städtebauliche Linie fortgesetzt. Es wird nicht dichter an
den Heeresflugplatz Celle herangerückt. Aus städtebaulicher Sicht sind somit keine wesent-
lichen Auswirkungen zu erwarten. Eine mögliche Entwicklung des Heeresflugplatzes mit
steigendem und regelmäßigem Regelflugbetrieb und einer damit einhergehenden möglichen
lärmintensiveren Nutzung ist jedoch für die Zukunft nicht auszuschließen.

In einer Entfernung von 1,2 km verlaufen südlich des Plangebietes die Eisenbahnstrecken
1710 und 1720. Diese werden sowohl von der Deutschen Bahn AG als auch von anderen
privaten Verkehrsverbünden und Logistikunternehmen genutzt. Um die Immissionssituation
bzgl. der Verkehrssituation besser einschätzen zu können, wurde daraufhin ein Schallgut-
achten aufgestellt (siehe Anlage 1: Bonk-Maire-Hoppmann PartGmbB, 07/2018). Hierzu wird
auf Punkt 7 der Begründung verwiesen.

Ziel der Stadt Celle ist es, mit der Aufstellung des Bebauungsplanes entsprechend § 1 Abs.
5 BauGB die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung des Ortes und der Bevölkerung zu erfüllen
und mit den verschiedenen, bei der Aufstellung der Bauleitpläne nach § 1 Abs. 6 BauGB zu
berücksichtigenden, Belangen in Einklang zu bringen. Hier wird den Belangen der Wohnbe-
dürfnisse, der Eigenentwicklung des Ortes und den Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse Vorrang eingeräumt. Da die unbebauten Flächen im Zusammenhang bebauter
Ortslage liegen und insgesamt eine Fläche von ca. 1,8 ha aufweisen, ist eine Inanspruch-
nahme nur über die Aufstellung des Bebauungsplanes möglich.

4.2 Verkehr und sonstige Infrastruktur

Äußere verkehrliche Erschließung:
Der Ortsteil Wietzenbruch wird von der Fuhrberger Landstraße (L 130) durchquert, die das
Oberzentrum Celle mit den Randbereichen von Hannover verbindet. Durch die L 130 verfügt
der Ortsteil Wietzenbruch über eine gute Anbindung an die B 214 und B 3. Eine Anbindung
an das regionale und überregionale Verkehrsnetz ist somit gegeben.

Innere verkehrliche Erschließung:
Die innere Erschließung für den südwestlich des Plangebiets bebauten Bereich erfolgt über
die vorhandene Straße Steindamm. Die südöstlich gelegene Immelmann-Kaserne sowie der
Heeresflugplatz werden über die bereits vorhandene Straße Regeberg erschlossen.

Die Grundstücke des Neubaugebietes im Bereich Steindamm / Regeberg werden zum Teil
direkt über die Straße Steindamm erschlossen. Ein weiterer Teil wird durch eine neue Plan-
straße, die ihre Zufahrt am Regeberg hat, erschlossen. Die neue Planstraße soll in Form ei-
ner verkehrsberuhigten Straße errichtet werden. Parken für Besucher und Dienstleister soll
in den speziell dafür vorgesehenen und markierten Flächen ermöglicht werden. Der ruhende
Verkehr der Anlieger soll auf den jeweiligen Grundstücken untergebracht werden.

Öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV):
Die Anbindung des Ortsteiles an den ÖPNV erfolgt über die Buslinie 13 (Schlossplatz-
Wietzenbruch). Sie verbindet das Wohngebiet am Regeberg mit dem Stadtzentrum. In fuß-



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 154 Wohngebiet am Regeberg

Stand: 04.11.2019 Stadt Celle   Stadtplanung   Bearbeitung: Planungsgemeinschaft Nord GmbH Seite 14 / 48

5 Planinhalte

5.1 Städtebauliche Grundkonzeption

Geplant ist ein aufgelockertes und durchgrüntes Neubaugebiet als Eigenheimsiedlung mit
freistehenden Einfamilienhäusern mit einer einheitlichen Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3
und höchstens zwei Wohnungen je Wohngebäude. Insgesamt soll das Neubaugebiet Platz
für etwa 18 Baugrundstücke bieten. Als typische Gebäudetypen für Einfamilienhäuser haben
sich in jüngerer Vergangenheit zwei grundsätzliche Typen herausgebildet. Einerseits werden

und einem Ausbau des Dachgeschosses errichtet. Andererseits entwickelte sich in letzter

Grundriss, zwei Vollgeschossen und einem Dach mit keiner oder niedriger Dachneigung ver-
standen. Dieser Typ ermöglicht es, einen erhöhten Raumbedarf und Räume ohne Dach-
schräge bei gleichzeitig reduzierter Grundfläche zuzulassen. Mit den Festsetzungen des
Bebauungsplans sollen diese zwei Bautypen mit möglichen Varianten räumlich gegliedert
und zusammengefasst werden. Auch Doppelhäuser sollen errichtet werden dürfen. Ein
Grünzug begrenzt das Plangebiet im Norden, in dem auch der vorhandene Baumbestand
erhalten werden soll. Straßenbegleitend sollen weitere Einzelbäume gepflanzt werden. Die
Grundstücke des neuen Wohngebietes werden zum einen über die vorhandenen Straßen
Regeberg / Steindamm und zum anderen über eine Stichstraße mit Wendehammer, die an
die Straße Regeberg angebunden wird, erschlossen.

5.2 Art der baulichen Nutzung

Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung wird das Baugebiet im Geltungsbereich des
Wohngebiet a n-

n-
dere, ergänzende Nutzungen möglich, sofern sie die Wohnnutzung nicht stören.
Für das Plangebiet werden die in § 4 Abs. 3 BauNVO genannten, ausnahmsweise zulässi-
gen Nutzungen (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungspla-
nes. Die Nutzungen werden ausgeschlossen, weil sie zum Teil erheblichen Verkehr auf sich
ziehen können und zudem einen relativ großen Flächenbedarf haben und dadurch der vor-
rangigen Wohnbauentwicklung in diesem relativ kleinen Baugebiet entgegenstehen würden.
Von Tankstellen können zudem erhebliche Immissionen auf die angrenzenden Grundstücke
einwirken, so dass sie der Schaffung einer attraktiven Wohnbebauung entgegenstehen.

5.3 Maß der baulichen Nutzung

Die festgesetzten Nutzungsmaße bestehen aus einer Kombination von flächenmäßigen Be-
grenzungen (Grundflächenzahl), Begrenzungen in der Höhenentwicklung (Wand- und Ge-
bäudehöhen, in Verbindung mit der Örtlichen Bauvorschrift über die Dachneigung) und der
Nutzungsintensität innerhalb der Gebäude (Anzahl der Vollgeschosse und der Wohnungen).
Bis auf die einheitliche Grundflächenzahl und die einheitliche Anzahl der Wohnungen je Ge-
bäude unterscheiden sich die Festsetzungen der jeweiligen Teilgebiete.

5.3.1 Grundflächenzahl

Das Maß der baulichen Nutzung wird an die bauliche Nutzung in der Umgebung angepasst,
soll aber im Sinne einer effektiven Nutzung der zur Verfügung stehenden Grundstücksflä-
chen auch eine Verdichtung zulassen. Die Grundflächenzahl wird daher mit 0,3 festgesetzt.
Die Obergrenze kann gemäß § 19 Abs. 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) durch Zu-
fahrten, Garagen, untergeordnete Nebenanlagen usw. um die Hälfte bis zu einer Grundflä-
chenzahl von 0,45 überschritten werden.
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5.3.2 Zahl der Vollgeschosse

Für das Teilgebiet WA 2 werden zwei Vollgeschosse zwingend festgesetzt. Damit soll er-
reicht werden, dass die zulässige Höhe der Gebäude auch ausgenutzt wird. Ein Nebenei-
nander von niedrigen Häusern mit einem Vollgeschoss und hohen zweigeschossigen Bauten
soll vermieden werden. Da sich eine hohe Nachfrage nach der Errichtung von Häusern als

Festsetzung die städtebauliche Gliederung und Ord-
nung erzielt.
Für das Teilgebiet WA 1 ist keine Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse nötig. Durch die
Festsetzung der Wand- und Gebäudehöhe wird die Höhenentwicklung so weit begrenzt,
dass sich ein relativ einheitliches städtebauliches Bild ergibt, welches auch eine Anpassung
an die Höhenentwicklung der angrenzenden Bebauung erreicht.
Auf die Festsetzung einer Geschossflächenzahl kann verzichtet werden, weil das Maß der
baulichen Nutzung durch die Grundflächenzahl in Verbindung mit der Zahl der zulässigen
Vollgeschosse sowie / bzw. der Wand- und Gebäudehöhe ausreichend definiert ist.

5.3.3 Höhe baulicher Anlagen

Die Höhe baulicher Anlagen wird in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 durch
die maximale Wandhöhe (WH) und die maximale Gebäudehöhe (GH) bestimmt. Die Wand-
höhe wird nur an nicht Giebelseiten gemessen. Der untere Bezugspunkt liegt auf der Fahr-
bahnoberkante in der Mitte der zur Fahrbahn ausgerichteten Grundstücksgrenze.

Im Gebiet WA 1 können Einfamilienhäuser mit beidseitig geneigtem Dach (Sattel-, Walm-
oder versetztes Pultdach), Wandhöhen bis 4,50 m und einer Gebäudehöhe von höchstens
9,50 m errichtet werden. Durch die örtliche Bauvorschrift wird eine Dachneigung von 35° bis
45° festgesetzt. Das Gebiet grenzt im Westen an die bereits vorhandene Bebauung. Das
vorhandene städtebauliche Bild soll somit fortgeführt werden.
Da die Stadtvillen in der Regel eine größere Gebäudehöhe aufweisen, sind diese in dem
Gebiet WA 2 zulässig. Dieses Gebiet grenzt östlich an das Gebiet WA 1 und befindet sich
beidseitig der neu vorgesehenen Planstraße. Um höhere Häuser zu ermöglichen, sind hier
Wandhöhen bis 6,50 m und eine Gesamthöhe von höchstens 10,50 m zulässig. Mit einer
Begrenzung der Dachneigung durch die örtliche Bauvorschrift auf 0° bis 30° wird eine hohe
Nutzbarkeit der Gebäudehülle erreicht.

5.4 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen

Die Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden ist auf 2 Wohneinheiten je Einzelhaus und je
Doppelhaushälfte beschränkt. Diese Festsetzung unterstützt die Zielsetzung, die Wohnge-
bäude in dem allgemeinen Wohngebiet der umgebenden Nutzung entsprechend möglichst
kleinteilig zu gestalten. Geschosswohnungsbau ist nicht erwünscht.

5.5 Bauweise

Entsprechend der aufgelockerten Bebauung in den angrenzenden Bereichen ist eine offene
Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt, so dass zu den Grundstücksgrenzen Ab-
stand eingehalten wird. Da die Bauweise nicht weiter spezifiziert wird, kann durch die Errich-
tung von Einzel- und Doppelhäusern sowie Hausgruppen bei Bedarf auch eine höhere
Dichte erreicht werden.

5.6 Überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren Grundstücksflächen im Plangebiet sind durch Baugrenzen so festgelegt,
dass das städtebauliche Ziel, einer Aufteilung der späteren Baugrundstücke in eine Zone, die
durch bauliche Anlagen (Wohnhaus, Garage, Stellplätze, etc.) genutzt wird und in einen Gar-
tenbereich zu unterteilen. Umgesetzt wird dieses Ziel durch ein Baufenster, dass mit 3 m Ab-
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stand zur Straßenbegrenzungslinie eine Bautiefe von 16 m ermöglicht. Innerhalb dieses Bau-
fensters bleibt dem Bauherrn zum größten Teil ausreichend Spielraum für die Verwirklichung
der baulichen Anlagen bei gleichzeitiger Rücksichtnahme auf die benachbarte Bebauung.

5.7 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen

Die nichtüberbaubaren Grundstücksflächen zwischen den festgesetzten Straßenbegren-
grenze (Vorgartenbereich) soll

nur Einfriedungen bis zu einer Höhe von 1,30 m sowie Zufahrten und Wege aufnehmen.
Dies stört den aufgelockerten Charakter des Straßenraumes nicht. Es soll der Eindruck eines
aufgelockerten, durchgrünten Gebietes vermitteln und die Aufenthaltsqualität des Straßen-
raumes gefördert werden. Aus diesem Grund sollen Garagen (einschließlich Carports), Stell-
plätze und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO einen Mindestabstand von 5,00 m zur
öffentlichen Verkehrsfläche einhalten. Innerhalb der seitlichen Abstandsflächen sind diese
zulässig.

5.8 Flächen zum Anpflanzen und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

- Anpflanzungen von Bäumen in der Straßenverkehrsfläche

Mit der Festsetzung von Straßenbäumen soll der öffentliche Straßenraum gegliedert und ge-
staltet werden. Neben der Funktion als Gestaltungelement dienen die Straßenbäume als Le-
bensraum für Insekten und Vögel. Sie wirken ebenfalls klimaregulierend und haben positive
Einflüsse auf die Luftqualität.
Innerhalb der neuen Planstraße sind 13 Einzelbäume in der Qualität Hochstamm, 3 x ver-
pflanzt mit einem Mindeststammumfang von 16 - 18 cm zu pflanzen. Die Pflanzflächen für
Bäume im Straßenraum müssen eine Größe von mindestens 6 m² aufweisen und gegen
Überfahren geschützt sein.

Artenauswahl:

- Acer campestre `Elsrijk` - Feldahorn
- Carpinus betulus `Fastigiata` - Pyramiden-Hainbuche
- Quercus robur `Fastigiata` - Säulen-Eiche
- Tilia cordata `Rancho` - Kleinkronige Winter-Linde

Die Anpflanzungen erfolgen in der ersten Pflanzperiode (November bis April) nach Fertigstel-
lung der Planstraße. Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume sind
unverzüglich in der folgenden Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen.

- Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Innerhalb der 3 m breiten, gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB, festgesetzten Fläche zum An-
pflanzen von Bäumen und Sträuchern ist eine 2-reihige Baum-Strauchhecke anzupflanzen.

Folgende Arten sind zu verwenden:

Botanischer Name Deutscher Name Qualität
Bäume
Betula pendula Sandbirke 2 j. v. S. 60 /100
Fagus sylvatica Rotbuche 3 j. v. S. 80 /120
Quercus robur Stieleiche 3 j. v. S. 80 /120
Sorbus aucuparia Vogelbeere 3 j. v. S. 80 /120

Sträucher
Corylus avellana Haselnuss 3 j. v. S. 80 /120
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn 3 j. v. S. 80 /120
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Prunus spinosa Schlehe 1 j. v. S. 60 /100
Rhamnus frangula Faulbaum 3 j. v. S. 80 /120
Rosa canina Hundsrose 2 j. v. S. 60 /  80
Salix caprea Salweide 1 j. v. S. 60 /  80
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 3 j. v. S. 60 /100

* 2 j. v. S. 60/100 = 2 jährig, von Sämlingsunterlage, Stammhöhe 60 - 100 cm

Pflanzverband: Reihen- und Pflanzabstand 1,0 x 1,25 m auf Lücke. Der Abstand der Bäume
untereinander beträgt maximal 8 m. Alle Straucharten sind zu gleichen Anteilen in Gruppen
von 3 - 7 Exemplaren zu pflanzen.

Einzäunung: Die Anpflanzung ist allseitig zum Schutz vor Verbiss 5 - 8 Jahre mit einem
Wildschutzzaun zu versehen. Der Wildschutzzaun ist anschließend zu entfernen.

Umsetzung: Die Anpflanzung erfolgt in der ersten Pflanzperiode (November bis April) nach
Beginn der Erschließungsmaßnahmen im Plangebiet. Die Anpflanzungen sind von den je-
weiligen Grundstückseigentümern dauerhaft zu erhalten. Ausfälle von mehr als 10 % sind
unverzüglich in der folgenden Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen.

- Fläche zum Erhalt und Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Innerhalb der in der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB festgesetzten
Fläche zum Erhalt und Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern, in der privaten Grünfläche
ist der vorhandene Gehölzbestand zur Durchgrünung des Plangebietes vollständig zu erhal-
ten und durch Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern zu ergänzen.
Die Artenauswahl und Pflanzqualität ist der o.g. Tabelle zum Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern zu entnehmen.

Pflanzverband: Reihen- und Pflanzabstand 1,25 x 1,50 m auf Lücke. Der Abstand der Bäu-
me untereinander beträgt maximal 8 m. Alle Straucharten sind zu gleichen Anteilen in Grup-
pen von 3 - 7 Exemplaren zu pflanzen.
Einzäunung: Die Anpflanzung ist allseitig zum Schutz vor Verbiss 5 - 8 Jahre mit einem
Wildschutzzaun zu versehen. Der Wildschutzzaun ist anschließend zu entfernen.

Umsetzung: Die Anpflanzung erfolgt in der ersten Pflanzperiode (November bis April) nach
Beginn der Erschließungsmaßnahmen im Plangebiet. Die Anpflanzungen sind von den je-
weiligen Grundstückseigentümern dauerhaft zu erhalten. Ausfälle von mehr als 10 % sind
unverzüglich in der folgenden Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen.

5.9 Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belegten Flächen müssen für die in der Planzeich-
nung festgesetzten Nutzungen dauerhaft zur Verfügung stehen, insbesondere sind hochbau-
liche Anlagen und Anpflanzungen von Sträuchern und Bäumen unzulässig. Die zu
belastende Fläche dient der Unterhaltung des Schmutzwasserkanals am nördlichen Rand
des Plangebietes. Begünstigt wird die Stadt Celle.

5.10 Festsetzungen zum Immissionsschutz

Das Plangebiet ist durch Verkehrslärm vorbelastet.

Um die Belange des Schallschutzes im Rahmen der städtebaulichen Planung und Abwä-
gung der unterschiedlichen Belange zu berücksichtigen, werden im Bebauungsplan immissi-
onsschutzrechtliche Festsetzungen getroffen. Im Rahmen einer schalltechnischen
Untersuchung (siehe Anlage 1: Bonk-Maire-Hoppmann PartGmbB, 07/2018) wurden die
Auswirkungen des Verkehrslärms in Bezug auf das Plangebiet geprüft.
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Die Berechnungen kamen zu dem Ergebnis, dass es durch die 1,2 km südlich des Plange-
bietes verlaufenden Eisenbahnstrecken 1710 und 1720 zu Überschreitungen der Immissi-
onsrichtwerte kommt.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden gemäß den Vorschriften der DIN
4109 Lärmpegelbereiche ermittelt, in denen Anforderungen an die Luftschalldämmung der
Außenbauteile zu stellen sind (siehe auch Tabelle 1). Innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen gilt maßgebend der Lärmpegelbereich (LPB) III. Bei Gebäuden, die sich ganz
bzw. mit einer oder mehreren Gebäudeseiten im Lärmpegelbereich III befinden, müssen die
Außenbauteile von Wohngebäuden je nach Außenlärmbelastung und Raumgeometrie fol-
gende resultierende Schalldämm-  gemäß DIN 4109 aufweisen:

Lärmpegel-
bereich

[dB(A)]

Erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß
w,ges [dB(A)] des Außenbauteils

Aufenthaltsräume in Wohnun-
gen, Übernachtungsräume in
Beherbergungsstätten, Unter-
richtsräume und Ähnliches

Büroräume und ähnli-
ches

III 61 bis 65 35 30
Tabelle 1: Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gemäß DIN 4109, Tabelle 8, Ausgabe
November 1989; Zuordnung der Lärmpegelbereiche zu den erforderlichen resultierenden Schalldämmmaßen der
betroffenen Außenbauteile

Anzuwenden ist jeweils die zum Zeitpunkt der Bauausführung geltende Fassung der DIN
4109.

Bei Außenlärmpegeln von mehr als 45 dB(A) ist für Schlafräume eine Raumbelüftung zu ge-
währleisten.

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines
Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere Anfor-
derungen an den Schallschutz resultieren.

5.11 Öffentliche Verkehrsflächen

Wohngebiet a
Erschließungsstraßen Regeberg und Steindamm. In das Plangebiet führt eine zusätzliche
Straße mit Wendehammer, die an die Straße Regeberg anschließt.
Somit soll jedem Grundstück eine direkte Erschließung von der öffentlichen Verkehrsfläche
ermöglicht werden. Gleichzeitig soll die Lage der zusätzlichen Erschließungsstraße effektive
Grundstückszuschnitte bieten. Der Querschnitt der Verkehrsfläche beträgt 12 m und des
Wendehammers 24,5 m. Bei einem Radius der Verkehrsfläche im Wendenhammer von 9 m
kann gewährleistet werde, dass der Flächenbedarf für 2-achsige Müllfahrzeuge gegeben ist.
Von der festgesetzten Straßenverkehrsfläche wird die Fahrbahn höchstens 5,50 m einneh-
men. Die übrigen Flächen stehen für Baumpflanzungen und Regenrückhalteflächen zur Ver-
fügung.

t-
verhältnisse gewährleisten. Durch textliche Festsetzung ist geregelt, dass im Sichtfeld Nut-
zungen unzulässig sind, die zu einer Sichtbehinderung in einer Höhe von 0,80 bis 2,50 m
gemessen von der Fahrbahnoberfläche  führen.

Ausnahme
der neuen Erschließungsstraße, ein Ein- und Ausfahrtsverbot festgesetzt. Damit soll gewähr-
leistet werden, dass die verkehrliche Erschließung ausschließlich über die neue Planstraße
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5.12 Örtliche Bauvorschrift über Gestaltung

Gemäß § 9 (4) BauGB i.V.m. § 84 NBauO werden für das Plangebiet örtliche Bauvor-
schriften erlassen. Diese sollen im Zusammenhang mit den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes gem. § 9 BauGB dazu beitragen, dass sich die Gebäude in das bestehende
Ortsbild einfügen. Das Bebauungsplangebiet dient der Ergänzung der vorhandenen Wohn-
nutzungen und soll zu einer Aufwertung des Ortsbildes beitragen. Ziel ist es, eine gewisse
Einheitlichkeit der Bebauung zu erreichen, zugleich aber einen möglichst breiten Rahmen für
die Gestaltung der Neubauten belassen.

5.12.1 Anzahl der notwendigen Stellplätze

Mit der Festsetzung der erforderlichen Anzahl der Stellplätze je Wohneinheit soll sicherge-
stellt werden, dass genügend Stellplätze auf den privaten Grundstücken geschaffen werden,
um den Parkdruck im öffentlichen Raum zu reduzieren. In vergleichbaren Wohngebieten
zeigt sich, dass zwei Pkw je Haushalt durchaus die Regel sind. Die im öffentlichen Raum
angebotenen Stellplätze sollen ein Angebot für Besucher oder gewerbliche Nutzer (häusliche
Dienstleistungen, Handwerker, etc.) sein. Die durch die Bewohner erforderlichen Stellplätze
sollen auf dem privaten Grundstück geschaffen werden. Für jedes Grundstück ist nur eine
Zufahrt mit einer Breite von höchstens 5,0 m zulässig, um ein geordnetes Straßenbild zu er-
reichen. Darüber hinaus kann so gewährleistet werden, dass ausreichend Fläche für eine
Versickerung im Straßenseitenraum sowie die Anpflanzung von Bäumen gewähreistet wer-
den kann.

5.12.2 Örtliche Bauvorschriften über Gestaltung

1. Dacheindeckung von Gebäuden
Dächer haben einen großen Einfluss auf das Erscheinungsbild der Siedlungen, da sie im All-
gemeinen weithin sichtbar sind. Um eine gewisse einheitliche Gestaltung und damit eine En-
semblewirkung zu erreichen, werden örtliche Bauvorschriften bezüglich der Dacheindeckung
getroffen.
Als Dacheindeckung der geneigten Dächer sind mit Ausnahme von Anlage, die der Nutzung
der Solarenergie dienen sowie Dachaufbauten, Ziegel, Zink oder Betondachsteine, in den
Farben in den Farbtönen rot bis rotbraun oder grau bis anthrazit (in Annäherung an die RAL-
Farbtöne RAL 2001, 3002, 3013, 7037,7039) zulässig. Dies entspricht den in der näheren
Umgebung überwiegend vorhandenen Dacheindeckungen. Für die Farbauswahl sind Vorga-
ben in Anlehnung an RAL-Farben aufgenommen worden, um Sicherheit bei der Auslegung
der Vorschrift zu gewinnen. Ebenso zulässig sind extensiv begrünte Dächer mit einer Sub-
stratschicht von mind. 8 cm. Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sollen allgemein zuge-
lassen werden, um einerseits die Produktion und Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern
und andererseits den Bauherren ausreichende Möglichkeiten einzuräumen, den Anforderun-
gen an die Energieeinsparung gerecht werden zu können. Unzulässig sind glänzende Dach-
eindeckungen, weil sie künstlich wirken, Fremdkörper in ihrem Umfeld darstellen und den
Blick unweigerlich auf sich ziehen. Ihre Reflektion kann zur Beeinträchtigung der Nachbar-
schaft führen.

2. Dachform, Dachneigung, Gauben und Giebel
Mit der Festsetzung von Dachformen und Dachneigungen soll die Leitidee des Bebauungs-
plans, das Plangebiet in zwei Teile für unterschiedliche Gebäudetypen zu gliedern, umge-

familienhaus zeichnet sich im Wesentlichen durch niedrige
Wandhöhen an der Traufseite und ein beidseitig des Firstes geneigtes Dach mit mittlerer bis
hoher Dachneigung aus. Für das Gebiet WA 1 werden daher als zulässige Dachformen Sat-
teldächer, Walmdächer (inkl. Krüppelwalm) und versetzte Pultdächer mit einer Dachneigung-
von 35° bis 45°festgesetzt. Die Dachneigung ist bei geneigten Dächern zu beiden Seiten des
Firsts gleich zu wählen. Bei versetzten Pultdächern ist ein maximaler Höhenversatz der ge-
geneinander versetzten Dachflächen von 1,20 m zulässig.
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Im Gebiet WA 2 soll es möglich sein, den moderneren Hautyp zu konzentrieren.
Diese weisen höhere Wandhöhen mit zwei Vollgeschossen und eine niedrigere Dachneigung
auf. Die Dachform wird aufgrund der festgesetzt Dachneigung von 0°bis 30° nicht festge-
setzt. Bei solch einer niedrigen Dachneigung bei gleichzeitig hoher Wandhöhe hat die ge-
wählte Dachform keine wesentliche städtebauliche Wirkung. Auf Nebengebäuden und
Garagen sowie auf untergeordneten, eingeschossigen Gebäudeteilen von Hauptbaukörpern
sind auch Flachdächer oder Pultdächer mit einer Dachneigung von 0° bis 20° zulässig. Bei
Doppelhäusern ist die Dachneigung einheitlich zu wählen.

Mit den Bauvorschriften zur Gestaltung von Dachgauben, Dacheinschnitten und Dachflä-
chenfenstern sowie von Zwerchgiebeln und Zwerchhäusern soll ein definierter Gestaltungs-
rahmen erreicht werden, der durch die individuelle Planung ausgefüllt wird. Übermäßig große
Dachaufbauten und Zwerchgiebel und häuser sollen durch die Festsetzungen vermieden
werden. Die zulässige Größe der betroffenen Gebäudeteile bietet gleichzeitig noch genü-
gend Raum für gut nutzbare Dachgeschosse. Dachgauben, Dachflächenfenster und Dach-
einschnitte sowie die Breite von Zwerchgiebeln, Zwerchhäusern und ähnlichen Gebäudeteile
dürfen in der Summe ihrer Breiten die Hälfte der jeweiligen Gesamtdachbreite nicht über-
schreiten. Der Abstand untereinander sowie zum Ortgang oder einem anderem Dachrand
muss mindestens 1,25 m betragen. Nebendächer, wie Dächer von Gauben, müssen vertikal
mindestens 1,00 m unter der Firstlinie oder dem oberen Dachabschluss zurückbleiben.
Dachgauben müssen auf die Gliederung der darunter liegenden Fassade bezogen sein.
Dachgauben in zweiter Reihe sind ausgeschlossen. Der obere Abschluss eines Zwerchhau-
ses muss vertikal mindestens 1,00 m unter dem Hauptfirst liegen.

3. Fassadengestaltung
Auch für die Außenwände soll eine gewisse Einheitlichkeit bezüglich Materialien vorgegeben
werden, um ein relativ ruhiges für Wietzenbruch typisches, harmonisches Ortsbild zu errei-
chen. Somit sind Fassaden von Hauptgebäuden in Ziegelmauerwerk oder als Putzfassade
zu gestalten. Diese Materialien prägen in besonderer Weise das Ortsbild der Stadt Celle und
sollen somit im Bebauungsplangebiet zur Anwendung kommen. Die Verwendung von fluo-
reszierenden Farben, glänzenden Materialien, verspiegelten Fensterscheiben und stark re-
flektierenden Oberflächen ist unzulässig. Für untergeordnete Bauteile sowie für An- und
Ausbauten und zur Gliederung können zudem für bis zu 20 % der Fläche jeder Fassadensei-
te andere Materialien und Farben verwendet werden.

4. Einfriedungen
Vorgärten und ihre Einfriedungen wirken sich maßgeblich auf das Gesamtbild des Wohnge-
bietes aus. In letzter Zeit ist zu beobachten, dass viele Grundstückseigentümer ihre Grund-
stücke mit sehr hohen undurchsichtigen Zäunen versehen. Dies lässt Einblicke in das
Grundstück nicht zu und engt den öffentlichen Straßenraum optisch stark ein. Zusätzlich wird
der Charakter eines offenen Wohngebietes gestört. Daher werden Einfriedungen entlang der
Straßenbegrenzungslinie bis zu einer Höhe von 1,30 m festgesetzt. in Form von lebenden
standortheimischen Hecken sowie Zäunen aus Metall oder Holz zulässig. Mit einer festge-
setzten Höhe von 1,30 m kann die Einfriedung gut der Sicherung des Grundstücks vor spon-
tanem Betreten oder fremden Tieren dienen.

5. Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur in untergeordneter Form, zurückhaltender Gestaltung und aus-
schließlich an der Stätte der Leistung zulässig. Sie dürfen eine Größe von max. 1 m² nicht
überschreiten. Je Betrieb ist nur eine Werbeanlage zulässig. Werbeanlagen an oder auf Dä-
chern sind nicht zulässig. Werbeanlagen dürfen mit ihrer Oberkante die Wandhöhe nicht
überschreiten. Werbeanlagen mit bewegtem oder wechselndem Licht, beleuchtete Attika-
bzw. Gesimsbänder und freistehende Werbeanlagen sind unzulässig. Durch diese Festset-
zung soll einer unkontrollierten Anhäufung von Werbeanlagen entgegengewirkt und ein ver-
trägliches Miteinander von Werbeanlagen und Baukörpern erzielt werden. Die Werbeanlagen
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sollen sich in das Ortsbild einfügen, sodass auch der städtebauliche Charakter erkennbar
bleibt.

5.13 Hinweise

Flugplatz Wietzenbruch

Der Hinweis auf die Entfernung zum Militärflugplatz Wietzenbruch ist in Kapitel 3.5 erläutert
worden. Eine mögliche Entwicklung des Heeresflugplatzes mit steigendem und regelmäßi-
gem Regelflugbetrieb und einer damit einhergehenden möglichen lärmintensiveren Nutzung
ist für die Zukunft nicht auszuschließen.

Geodätische Übertragbarkeit

Der Verweis der geodätischen Übertragbarkeit des Bebauungsplanes auf den (detaillierten)
Ausbauplan des Fachdienstes Tief- und Landschaftsbau ist aus Gründen der Planklarheit
aufgenommen worden, wie es in Celle für Bebauungspläne üblich ist, in denen Festsetzun-
gen von der Lage der noch zu errichtenden Straßen abhängen. Eine komplizierte Verma-
ßung der Neubaustraße im Bebauungsplan würde der Lesbarkeit des Bebauungsplanes
schaden und Probleme aufwerfen, wenn die Straßen nach Fertigstellung von den festgesetz-
ten Maßen (geringfügig) abweichen.

Artenschutzmaßnahmen
Die Hinweise zum Artenschutz haben keinen Festsetzungscharakter, dienen aber dem
Schutz streng geschützter Arten und konkretisieren die Vorgaben aus der Natur- und Arten-
schutzgesetzgebung. Die Hinweise sind bei Baumaßnahmen zu berücksichtigen, da sonst
Verstöße gegen die Artenschutzgesetzgebung entstehen könnten. Mit der Umsetzung der
Planung sind Verstöße gegen Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG nicht zu erwarten bzw.
können diese vermieden werden. Die Rodung von Gehölzen hat im Rahmen einer biologi-
schen Baubegleitung zu erfolgen und ist außerhalb der Brut- und Setzzeit und gemäß § 39
Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. durchzuführen. Um den potentiellen
Lebensraumverlust zu ersetzen, sind im Plangebiet jeweils zwei künstliche Nisthilfen für Fle-
dermäuse sowie für Vögel fachgerecht anzubringen.
Bei der Anlage der Beleuchtung sind insektenfreundliche Lampen zu wählen.

Grundstücksentwässerung
Mit diesem Hinweis wird auf die geltende Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Celle ver-
wiesen. Grundsätzlich ist anfallendes Niederschlagswasser auf dem eigenen Grundstück zu
versickern.

Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen
Die nicht überbauten Flächen von Baugrundstücken sind so herzurichten und zu erhalten,
dass sie nicht verunstaltet wirken und auch ihre Umgebung nicht verunstalten. Die nicht
überbauten Flächen der Baugrundstücke müssen Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine
andere zulässige Nutzung erforderlich sind. Mit mineralischen Substraten befestigte Flächen
sind nicht als Grünfläche zugelassen. Damit soll dem immer häufiger zu beobachtenden
Trend von Stein- und Schotterbeeten in den Neubaugebieten, welche sich negativ auf die
Natur und ihre zahlreichen Arten auswirkt, entgegengekommen werden. Die Gartenflächen
sollen auch optisch als Garten wirksam werden. Der Anteil der versiegelten Flächen soll in
den Gärten soweit wie möglich reduziert werden.

5.14 Altlasten und Kampfmittel

Im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens wies das Landesamt für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen, Regionaldirektion Hameln-Hannover darauf hin, dass
dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen die Erkenntnisse vorliegen, dass der
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allgemeine Verdacht auf Kampfmittel besteht und folglich eine Luftbildauswertung empfoh-
len wird. Vor dem Beginn von Baumaßnahmen im Plangebiet ist eine solche Luftbildaus-
wertung durchzuführen.

6 Belange von Natur, Landschaft und Klima

Der überplante Bereich beinhaltet vorwiegend eine landwirtschaftliche Ackerfläche. Aus Ge-
sprächen mit der Unteren Naturschutzbehörde und Luftbildauswertungen der vergangenen
Jahre geht jedoch hervor, dass die Fläche in der Vergangenheit ein Grünland beinhaltete.
Dabei handelte es sich, um ein mesophiles Grünland, welches im Frühjahr 2018 in eine
Ackerfläche umgewandelt wurde.

e-
schützten Landschaftsbestandteil gemäß § 22 Abs. 4 Nr. 2 NAGBNatSchG dar. Mit dem ge-
planten Vorhaben wird somit ein geschützter Landschaftsbestandteil, gemäß § 22 Abs. 4 Nr.
2 NAGBNatSchG beseitigt. Grundsätzlich sind gemäß § 29 BNatSchG alle Handlungen ver-
boten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des geschützten Land-
schaftsbestandteiles führen können. Von den Verboten der Zerstörung oder Beeinträch-
tigung des geschützten Landschaftsbestandteils kann gemäß § 67 BNatSchG eine Befreiung
erteilt werden, wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, ein-
schließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist. Im vorliegenden Fall dient
die Planung der Erweiterung von wohnbaulichen Nutzungen in der Stadt Celle. In der Stadt
besteht ein dringender Bedarf an Wohnbauflächen. Dementsprechend ist die Beseitigung
des geschützten Landschaftsbestandteiles aus Gründen des überwiegenden öffentlichen In-
teresses notwendig. Die Stadt Celle hält daher eine Befreiung nach § 67 BNatSchG von den
Verboten des § 29 BNatSchG sowie § 22 Abs. 4 Nr. 2 NAGBNatSchG für gerechtfertigt und
die Befreiungslage für gegeben.
Im nordwestlichen Bereich ist eine kleine Gehölzgruppe vorhanden, welche als zu erhalten
festgesetzt und durch weitere Anpflanzungen ergänzt wird. Die weiteren Gehölze im Plange-
biet können nicht erhalten werden, um die Bebauung nicht allzu sehr einzuschränken. Dem-
nach ergeben sich mit der Überplanung von mesophilen Grünland, Gehölzstrukturen und
Ruderalflur erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Pflanzen. Mit der zukünftig
möglichen Bebauung und Versiegelung von unversiegelten Böden ergeben sich zudem un-
vermeidbare Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Boden. Durch die Überplanung von
landwirtschaftlichen Flächen wird das Landschaftserleben verringert, durch die Lage am
Ortsrand, den vorgesehenen Eingrünungen gelten diese Beeinträchtigungen jedoch als ver-
tretbar. Der weitere erforderliche Ausgleichsbedarf wird außerhalb des Plangebietes auf ei-
ner externen Fläche kompensiert. Die mit der Aufstellung des Bebauungsplanes
entstehenden erheblichen Beeinträchtigungen werden dahingehend vollständig ausgegli-
chen.

7 Immissionsschutz

Um die Schallimmissionssituation zwischen dem geplanten allgemeinen Wohngebiet und
e-

nenverkehrs der beiden südlich bzw. südöstlich verlaufenden 2-gleisigen Eisenbahnstrecken
1710 (Celle-Hannover) und 1720 (Celle-Lehrte) einschätzen zu können, wurde eine schall-
technische Untersuchung durchgeführt (siehe Anlage 1: Bonk-Maire-Hoppmann PartGmbB,
07/2018). Im Zuge der Entwicklung von Wohnbauflächen im Ortsteil Wietzennbruch wurde
bereits im Jahr 2012 auf Basis der ermittelten Flugbewegungszahlen eine Abschätzung der
damaligen Flugbelastung am Heeresflugplatz Celle durchgeführt.
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Fluglärm

Das Niedersächsische Umweltministerium kam zu dem Ergebnis, dass der Orientierungswert
von 55 dB(A) für Wohngebiete am Tag im Bereich des Plangebietes eingehalten werden
kann. Nach Auskunft der Bundeswehr, Zentrum Luftoperation vom 14. März 2018 ist der
Flugbetrieb seither rückläufig. Darüber hinaus sind auf dem Flugplatz derzeit keine Luftfahr-
zeuge stationiert. Der nördliche Bereich des Flugplatzes ist bereits durch die vorhandene
Wohnbebauung geprägt, sodass seitens des Flugplatzes bereits Rücksicht auf diese ge-
nommen wird. Mit der Errichtung eines neuen Wohngebietes, östlich der vorhandenen Be-
bauung wird die städtebauliche Linie fortgesetzt. Es wird nicht dichter an den Heeresflugplatz
Celle herangerückt.

Straßenverkehrslärm

Die Schallberechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass es hinsichtlich des Verkehrslärms,

Abstandes zum Plangebiet sowohl Tags als auch nachts im gesamten Plangebiet zu keinen
Überschreitungen der Orientierungswerte DIN 18005 kommt. Die maßgeblichen Beurtei-
lungspegel von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts können sogar um mehr als 15 dB(A)
deutlich unterschritten werden.

Schienenverkehrslärm

In einer Entfernung von 1,2 km verlaufen südlich des Plangebietes die Eisenbahnstrecken
1710 und 1720. Diese werden sowohl von der Deutschen Bahn AG als auch von anderen
privaten Verkehrsverbünden und Logistikunternehmen genutzt. Die Schallberechnungen
kommen zu dem Ergebnis, dass es hinsichtlich des Schienenverkehrslärms in der Beurtei-
lungszeit Tags zu keinen Überschreitungen, des für Wohngebiete geltenden Orientierungs-
wertes kommt. Fast im gesamten Plangebiet ist eine Geräuschbelastung zwischen 46 und
49 dB(A) zu erwarten, sodass der der Orientierungswert für WA- Gebiete deutlich um 6  9
dB(A) unterschritten wird.
Da die Eisenbahnstrecken nachts durch den Güterverkehr genutzt wird und die Emissions-
pegel um ca. 2 dB(A) über den Tageswerten liegen, errechnet sich in der Nachtzeit eine et-
was höhere Geräuschbelastung als am Tage. Je nach Lage des Wohnhauses bzw.
Ausrichtung der Fenster von nachts schutzbedürftigen Räumen (Schlafzimmer, Kinderzim-
mer) sind so Lärm zugewandt Beurteilungspegel von rd. 45 bis zu 48 dB(A) (an den Baukör-
pern) zu erwarten. Lärm abgewandt (Nord- bzw. Westfassaden) liegen die Beurteilungspegel
bei 35  43 dB(A). Damit wird der Orientierungswert nachts für Allgemeine Wohngebiete an
den Lärm zugewandten Gebäudefassaden um 2  3 dB(A) überschritten und an den Lärm
abgewandten Fassaden um bis zu ca. 10 dB(A) unterschritten.
Seitens des Schallgutachters ist bei Außenlärmpegeln von mehr als 45 dB(A) für Schlafräu-
me eine Raumbelüftung zu gewährleisten, die das erforderliche Schalldämm-Maß nicht be-
einträchtigt. Diesem Ergebnis des Schallgutachters wurde gefolgt. Darüber hinaus wird
empfohlen, eine Grundrissgestaltung zu realisieren, bei der die Fenster von nachts schutz-
bedürftigen Räumen nach Norden oder Westen ausgerichtet werden können. Bei entspre-
chenden Einzelnachweisen können Ausnahmen bzgl. des baulichen Schallschutzes
zugelassen werden. Dadurch wird ermöglicht, dass bei einzelnen Baukörpern auf der Lärm
abgewandten Hausseite von diesen Festsetzungen abgewichen werden kann.

Die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes ist aus schalltechnischer Sicht möglich.

8 Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet wurde bislang als landwirtschaftlich genutzte Fläche genutzt und weist daher
noch nicht vollständig die notwendige Infrastruktur für ein Wohngebiet auf.
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Abwasserbeseitigung:
r-

de ein Bodengutachten aufgestellt. Zur Erkundung des Bodenaufbaus im Bereich der ge-
planten Erschließungsstraße wurden fünf Sondierbohrungen (RKS) bis 3 m Tiefe unter der
Oberkante (OK) des Geländes durchgeführt. Tiefere Aufschlüsse waren aufgrund des hohen
Ziehwiderstandes in den Sanden nicht möglich. Die Untersuchungen der Bodenproben erga-
ben, dass der oberflächennahe Baugrund aus einer 0,4 bis 0,6 m (eine RKS 1,2 m mächtig)
tiefen Mutterbodendeckschicht aus humosen Sanden über mitteldicht bis dicht gelagertem
Fluviatilsand (feinsandiger Mittelsand) besteht. Eine Versickerung des Niederschlagswassers
kann aufgrund der durchlässigen Sande direkt im Plangebiet erfolgen. Im Rahmen des Betei-
ligungsverfahrens wies die Untere Wasserbehörde darauf hin, dass das anfallende Nieder-
schlagswasser auf den Baugrundstücken und im Bereich des öffentlichen Straßenraums
ausschließlich über oberflächennahe Versickerungsanlagen mit 30cm Oberbodenabdeckung
und Rasensaat (Versickerungsmulden mit bewachsenem Oberboden) in den Untergrund ab-
zuleiten ist. Die Versickerungsanlagen sind nach DWA Arbeitsblatt A 138 zu bemessen und
auszuführen. Der Bau und Betrieb unterirdischer Versickerungseinrichtungen (Rigolen, Si-
ckerschächte) ist unzulässig. Die Tragfähigkeit ist aufgrund der mitteldicht gelagerten Sande
gegeben, sodass Gebäude ohne besondere Maßnahmen gegründet werden können. Auf-
grund von schlufffreien Sanden unterhalb der Mutterbodendeckschicht ist von keinem frost-
empfindlichen Boden auszugehen. Leitungsgräben für den Kanalbau, unterhalb der
Erschließungsstraße, können ohne erdbautechnische Maßnahmen ausgehoben werden, die
ausgekofferten Sande weisen für die Wiederverfüllung der Gräben eine ausreichende Dichte
auf. Grundwasser ist gem. der hydrologischen Karte bei 2 bis 2,5 m unter GOK zu erwarten.

Ein Schmutzwasserkanal für die Schmutzwasserentsorgung der Grundstücke ist in der an-
grenzenden öffentlichen Verkehrsflächen Steindamm vorhanden. Für die Schmutzwasser-
entsorgung der Grundstücke, die von der neuen Planstraße erschlossen werden, ist ein
Schmutzwasserkanal in der Planstraße zu schaffen. Dieser wird an den vorhandenen
Schmutzwasserkanal in der Straße Steindamm angeschlossen. Die Entwässerung von Nie-
derschlagswasser, das im Plangebiet auf öffentlichen Straßen anfällt, erfolgt über beidseitige
Versickerungsmulden im Straßenseitenraum. Das auf den privaten Baugrundstücken anfal-
lende Regenwasser muss gemäß der städtischen Abwasserbeseitigungssatzung auf den
Grundstücken selbst zur Versickerung gebracht werden. Regelungen im Bebauungsplan
sind nicht erforderlich.

Wasser-, Strom- und Gasversorgung:
Die Versorgung des Gebietes mit Wasser, Strom und Gas ist über die Anschlüsse des Ver-
sorgungsnetzes Celle-Uelzen Netz GmbH bzw. der Stadtwerke Celle GmbH sichergestellt.

Im Plangebiet besteht der gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 405 in Wohngebieten zu gewährleis-
tende Grundschutz von 96 m³/h (1.600 l/min) für eine Mindestdauer von 2 Stunden.

Straßenbeleuchtung:
An den bestehenden öffentlichen Verkehrsflächen ist Straßenbeleuchtung vorhanden. In der
neuen Planstraße sind fünf Laternen vorgesehen.

Abfallentsorgung:
Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Zweckverband Abfallwirtschaft Celle.

9 Umweltbericht

Die Umweltprüfung wird für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 a - j und
§ 1 a BauGB durchgeführt, indem die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen er-
mittelt und bewertet werden. Im Umweltbericht sind die aufgrund der Umweltprüfung nach §
2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen.
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9.1 Einleitung

9.1.1 Ziele und Inhalt des Bebauungsplans

landwirtschaftlichen Nutzfläche die planungsrechtliche Grundlage für ein neues Wohngebiet
geschaffen werden. In den letzten Jahren entwickelte die Stadt Celle aufgrund der erhöhten
Nachfrage nach Wohnbauland eine Reihe von Neubaugebieten. Die letzten Neubaugebiete,
die in der Stadt Celle ausgewiesen worden sind, sind mittlerweile größtenteils bebaut, so-
dass nun aufgrund der anhaltend hohen Nachfragesituation im Rahmen einer geordneten
städtebaulichen Entwicklung weitere Wohnbauflächen erschlossen werden sollen.

Die Stadt Celle strebt eine geordnete städtebauliche Entwicklung an und möchte die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen gemäß § 30 BauGB für den Bau von Wohnhäusern
schaffen.

Geplant ist ein Allgemeines Wohngebiet, in der etwa 18 Baugrundstücke einheitlich mit einer
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 und höchstens zwei Wohnungen je Wohngebäude errichtet
werden können. Die Grundflächenzahl darf durch bauliche Anlagen gemäß § 19 Abs. 4
BauNVO um bis zu 50 % überschritten werden. Zur Erschließung der jeweiligen Baugrund-
stücke wird eine Straßenverkehrsfläche im Plangebiet festgesetzt.
Um eine Durchgrünung des Plangebietes zu gewährleisten, werden im Nordwesten eine Flä-
che zum Erhalt und Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und im Norden eine Fläche
zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern festgesetzt. Des Weiteren ist die Anpflanzung
von Bäumen innerhalb der Straßenverkehrsfläche zur Durchgrünung des Raumes vorgese-
hen.

Bezüglich weiterer Erläuterungen zu den Inhalten und verfolgten städtebaulichen Zielen des
Bebauungsplanes wird auf Kapitel 4.1 Städtebauliche Zielsetzung e-
sen.

9.1.2 Ziele des Umweltschutzes
Für die Erarbeitung des Umweltberichts sind, auf das Vorhaben bezogen, neben den Vor-
schriften des Baugesetzbuches (BauGB) folgende Rechtsvorschriften und Fachpläne rele-
vant:

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),
- Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGB-

NatSchG),
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG),
- Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Celle (1991),
- Landschaftsplan für die Stadt Celle (1987).

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) / Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum
Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG)
Das t-
zung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbin-
dung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
h -
SchG). Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung (§ 14 ff. BNatSchG) ist im Bauleitplanver-
fahren nach den Vorschriften des BauGB (§ 1 a BauGB) umzusetzen. Über die in § 1 BNat-
SchG allgemein formulierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege hinaus ist
das 5. Kapitel des Bundesnaturschutzgesetzes von Bedeutung. In diesem Abschnitt werden
Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten geregelt.

Darin nennt § 37 BNatSchG die Aufgaben des Artenschutzes:
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- den Schutz der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten und ihrer Lebensgemeinschaften vor
Beeinträchtigungen durch den Menschen und die Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbe-
dingungen,

- den Schutz der Lebensstätten und Biotope der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten sowie
- die Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wildlebender Arten in geeigneten

Biotopen innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes.

Für die besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 13 und
14 BNatSchG trifft das Bundesnaturschutzgesetz in § 44 BNatSchG besondere Regelungen.
Der Schutz umfasst die wild lebenden Tiere und Pflanzen im o.g. Sinne sowie auch die eu-
ropäischen Vogelarten einschließlich ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten.

Die rechtlichen Grundlagen zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten sind in den §§
38 (zum allgemeinen Arten-, Lebensstätten- und Biotopschutz), 39 (allgemeiner Schutz wild
lebender Tiere und Pflanzen) und 44 (besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und
Pflanzenarten) des BNatSchG festgelegt. Danach ist es verboten, ohne vernünftigen Grund
Lebensstätten wild lebender Tier- und Pflanzenarten zu zerstören oder sonst erheblich zu
beeinträchtigen oder wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen
oder zu töten.

Das NAGBNatSchG enthält einige Niedersachsen bezogene Abweichungen und Ergän-
zungen zum BNatSchG.

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Zweck des Bundesimmissionsschutzgesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den
Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und, soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen handelt, auch
vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen, die auf andere Weise
herbeigeführt werden, zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen
vorzubeugen.

Landschaftsrahmenplan
Der geltende Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Celle (Landkreis Celle, 1991) enthält
keine speziellen Aussagen zum vorgesehenen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.
154 der Stadt Celle.

Landschaftsplan
Der als Fachgutachten zu betrachtende Landschaftsplan der Stadt Celle (Gondolf, 1987)
enthält für das Plangebiet keine speziellen Aussagen.

Der Landschaftsrahmenplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Celle befindet sich
derzeit in der Neuaufstellung.

Weitere Grundlagen für die Ermittlung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens
sind:

- Biotopkartierung im Mai 2018 gemäß dem Kartierschlüssel der Biotoptypen in Nie-
dersachsen (Drachenfels, 2016),

- Kartenserver LBEG (http://nibis.lbeg.de/cardomap3/),
- Niedersächsische Umweltkarte (https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Um-

weltkarten/),
- Ingenieurbüro Schütte und Dr. -

-Wietzenbruch, Flur 5, Flurstück 165/4. Ingenieurgeologisches
Gutachten. Isernhagen, Stand: 04.07.2018,

- z-
rechtliche Prüfung  Potentialabschätzung. Bremervörde, Stand: 19.07.2018,
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- Bonk  Maire  Hoppmann PartG mbH: Schalltechnische Untersuchung zum Bebau-
Stadt Celle, OT Wietzenbruch. Garbsen,

Stand: 14.06.2018.

9.2 Beschreibung der Umweltprüfung

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im derzeitigen Ist-Zustand (Ba-
sisszenario), bei Nichtdurchführung und Durchführung der Planung sowie die mit der Pla-
nung verbundenen Umweltauswirkungen werden nachfolgend auf das jeweilige Schutzgut
bezogen dargestellt.

9.3 Umweltzustand

9.3.1 Schutzgut biologische Vielfalt

Biotoptypen

Im Rahmen einer, im Mai 2018, durchgeführten Ortsbegehung wurde für das Plangebiet eine
Biotoptypenkartierung erstellt. Demnach beinhaltet das Plangebiet weitestgehend eine
Ackerfläche (A). Aus Gesprächen mit der Unteren Naturschutzbehörde und Luftbildauswer-
tungen ging hervor, dass die Fläche in der Vergangenheit als Grünland genutzt wurde. Es
handelte sich dabei um ein mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte (GMA), wel-
ches  Im Frühjahr 2018 erfolgte durch
den Eigentümer eine Intensivierung der Fläche sowie eine Umnutzung in Acker. Eine Ge-
nehmigung zur Intensivierung der Fläche ist nicht erfolgt, sodass der höherwertige Grün-
landbestand in die Eingriffsregelung gestellt werden soll.
Randlich der Ackerfläche ist zu den angrenzenden Nutzungen eine Ruderalflur (UR) anzu-
treffen. Diese setzt sich überwiegend aus den häufigen Arten Mäuse-Gerste (Hordeum muri-
num), Taube Trespe (Bromus sterilis), Glatthafer (Arrhenatherum elatius) und Gewöhnlichem
Beifuß (Artemisia vulgaris) zusammen. Im nordwestlichen Bereich ist eine kleine Baumgrup-
pe (HBE) aus vorwiegend Stieleichen (Quercus robur) und einer Sommerlinde (Tilia platy-
phyllos) vorhanden. Der Stammdurchmesser der Bäume variiert zwischen 0,2 m bis 1,0 m. In
der Strauchschicht der Baumgruppe sind folgende Arten erfasst worden: Frühe Traubenkir-
sche (Prunus padus), Pfaffenhüttchen (Euonymus europaeus), Hasel (Corylus avellana), Ho-
lunder (Sambucus nigra) und Späte Traubenkirsche (Prunus serotina). An der Straße
Regeberg, im Südosten des Plangebietes befindet sich eine weitere Gehölzgruppe (HBE),
die ebenfalls überwiegend aus Eichen besteht. Dort sind die Bäume jedoch in der Mehrzahl
vielstämmig. Vereinzelt sind entlang der Straßen Regeberg und Steindamm weitere Einzel-
bäume (HBE) vorhanden. Diese setzen sich aus den Arten Stieleiche, Birke (Betula pendu-
la), Weißdorn (Crataegus monogyna) und Walnuss (Juglans regia) zusammen. Östlich
grenzt an das Plangebiet ein Extensiv-Grünland (GEw) an, welches als Weidefläche für
Pferde genutzt wird. Ansonsten sind umliegend Wohnbebauungen (OEL/OED) und weitere
landwirtschaftlichen Flächen vorhanden.
Ohne die Durchführung der Planung würde im Plangebiet die landwirtschaftliche Nutzung
weiterhin im Vordergrund stehen.
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Abb. 2: Biotoptypen und Nutzungen im Mai 2018 (ohne Maßstab)
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Bewertung, Auswirkungen der Planung

Die Bewertung der Biotoptypen folgt der Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen in der Bauleitplanung (Niedersächsische Städtetag, 9. Auflage, 2013). Die-
se Bewertung orientiert sich nach v. Drachenfels (2011/12), welche verändert und ergänzt
wurde.

Wertstufe 5 (kurz: W 5) = Biotoptyp mit sehr hoher Bedeutung, W 4 = Biotoptyp mit hoher Bedeutung,
W 3 = Biotoptyp mit mittlerer Bedeutung, W 2 = Biotoptyp mit geringer Bedeutung,
W 1 = Biotoptyp mit sehr geringer Bedeutung, W 0 = Biotoptyp keiner Bedeutung (versiegelte Flächen).

Biotoptyp Wertstufe
Ist-Zustand

Wertstufe
Soll-Zustand

Innerhalb des Plangebietes

- Mageres mesophiles Grünland kalkarmer
Standorte (GMA) (derzeit Acker)

- Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe (HBE)
- Landwirtschaftliche Produktionsanlage (ODP)
- Straße (OVS)
- Ruderalflur (UR)

4
4
0
0
3

0-1
0-4
0-3
0

0-1

Außerhalb des Plangebietes

- Artenarmes Extensivgrünland (GE)
- Artenarmes Extensivgrünland (Weidenutzung)

(GEw)
- Artenarmes Intensivgrünland (Weidenutzung)

(GIw)
- Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe (HBE)
- Landwirtschaftliche Produktionsanlage (ODP)
- Verdichtetes Einzel- und Reihenhausgebiet

(OED)
- Locker bebautes Einzelhausgebiet (OEL)
- Straße (OVS)
- Weg (OVW)
- Ruderalflur (UR)

3

3

2
3
0

0-1
0-1
0
0
3

Das Plangebiet besteht im Wesentlichen aus einem mesophilen Grünland, welches im Früh-
jahr 2018 in eine Ackerfläche umgewandelt wurde. Das ursprünglich vorhandene Grünland

ausreichender Flächengröße (> 1 ha) einen geschützten Landschaftsbestandteil gemäß § 22
Abs. 4 Nr. 2 NAGBNatSchG dar. Mit dem geplanten Vorhaben wird somit ein geschützter
Landschaftsbestandteil, gemäß § 22 Abs. 4 Nr. 2 NAGBNatSchG beseitigt. Grundsätzlich
sind gemäß § 29 BNatSchG alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädi-
gung oder Veränderung des geschützten Landschaftsbestandteiles führen können. Von den
Verboten der Zerstörung oder Beeinträchtigung des geschützten Landschaftsbestandteils
kann gemäß § 67 BNatSchG eine Befreiung erteilt werden, wenn dies aus Gründen des
überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher
Art, notwendig ist.
Im vorliegenden Fall dient die Planung der Erweiterung von wohnbaulichen Nutzungen in der
Stadt Celle. Die letzten Neubaugebiete, die in der Stadt Celle ausgewiesen worden sind,
sind mittlerweile größtenteils bebaut, sodass nun aufgrund der anhaltend hohen Nachfra-
gesituation im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung weitere Wohnbauflä-
chen erschlossen werden sollen. Im Ortskern von Wietzenbruch ist eine Wohnbauentwick-
lung aufgrund fehlender Freiflächen derzeit nicht möglich, sodass Flächen innerhalb der im
Zusammenhang bebauter Ortslage in Anspruch genommen werden sollen, um eine ausge-
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wogene Siedlungs- und Versorgungsstruktur auch zukünftig sichern und entwickeln zu kön-
nen. Die Fläche an der Straße Regeberg/ Steindamm, nahe dem Ortszentrum Wietzenbruch
bietet sich für eine Wohnbauentwicklung an, da sie im Norden und Westen an die bereits
vorhandene Wohnbebauung anschließt. Im Osten wird die Fläche ausschließlich von einem
Grünland und einer schmalen Waldfläche von insgesamt ca. 130 m von der östlich gelege-
nen Wohnbebauung unterbrochen. Eine Inanspruchnahme von unberührten Freiflächen im
Außenbereich kann mit der Planung vermieden werden. Des Weiteren wird somit einer Zer-
siedelung der Landschaft entgegengewirkt.
Ein Erhalt des geschützten Landschaftsbestandteils würde dazu führen, dass eine Wohn-
bauentwicklung in diesem Bereich nicht möglich ist und der hohen Nachfrage nach Wohn-
bauland nicht nachgekommen werden kann. Die Stadt Celle gewichtet die für die
Beseitigung sprechenden Belange höher als das Interesse an der Erhaltung des geschützten
Landschaftsbestandteils, sodass die Stadt eine Befreiung nach § 67 BNatSchG von den
Verboten des § 29 BNatSchG sowie § 22 Abs. 4 Nr. 2 NAGBNatSchG für gerechtfertigt und
die Befreiungslage für gegeben hält. Für die Beseitigung des geschützten Landschaftsbe-
standteiles sind Kompensationsmaßnahmen erforderlich.

Die weiteren Strukturen im Plangebiet, wie Ruderalflur und Gehölze beinhalten eine mittlere
Bedeutung. Die nordwestlich gelegene Baumgruppe bleibt auch zukünftig vollständig beste-
hen und wird als zu erhalten festgesetzt. Die südlichen Gehölzstrukturen können nicht erhal-
ten werden, da eine ausreichende Bebauung und Erschließung des Wohngebietes gewähr-
leistet werden soll. Des Weiteren wird die vorhandene Ruderalflur zukünftig mit Hausgärten
überplant sein. Demnach ergeben sich mit der Überplanung von mesophilen Grünland, Ge-
hölzstrukturen und Ruderalflur erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Pflanzen.
Kompensationsmaßnahmen sind erforderlich.

Tiere

Im Bereich des Plangebietes erfolgten artenschutzbezogene Untersuchungen, um zu klären,
inwieweit die Fläche für besonders geschützte Arten der Avifauna (Brut- und Gastvögel), der
Fledermausfauna sowie der Reptilien, Amphibien und bestimmte Insektengruppen (Heu-
schrecken, Tagfalter, Ameisen) als Lebensraum von Bedeutung ist und durch das Vorhaben
erheblich betroffen sind.

Vögel
Die Brutvögel wurden bei insgesamt drei Begehungsterminen, am 30.05., 08.06. und
05.07.2018, erfasst. Dabei wurden alle Vogelarten qualitativ per Sicht und/oder Revierge-
sang bestimmt und in einer Artenliste aufgenommen (siehe Anlage 2: Artenschutzrechtliche
Prüfung, IFÖNN, 2018). Bei der Begehung am 30.05. wurde zudem der Untersuchungsraum
systematisch abgegangen und die Bäume insbesondere auf vorhandene oder potentiell
mögliche Bruträume/Nester für Vögel untersucht.

Während den gesamten Begehungen konnten insgesamt 18 Vogelarten nachgewiesen wer-
den, die fast ausschließlich im Saumbereich, um die landwirtschaftliche Fläche herum, beo-
bachtet wurden. Lediglich drei der nachgewiesenen Arten wurden als Brutvögel identifiziert.
Revierzentren konnten aufgrund der geringen Begehungen nicht ausreichend genau abge-
grenzt werden. Wegen der geringen Anzahl von Begehungen und des saisonal späten Be-
ginns der Untersuchung ergibt die Erfassung allerdings kein vollständiges Bild der lokalen
Brutvogelfauna. Bei den nachgewiesenen Arten handelt es sich weitestgehend um Brutver-
dachtsfälle sowie Brutzeitfeststellungen. Unter den nachgewiesenen Brutvogelarten (Brut-
verdacht, Brutzeitfeststellung) befinden sich keine Roten Liste-Arten. Potenziell könnten mit
Gartenrotschwanz, Gelbspötter und Star drei in Gehölzen oder Gebüschen brütende Arten
mit landesweitem oder regionalem Rote Liste- s-
te) vorkommen.
In der näheren Umgebung des Plangebietes könnten zwei Arten mit landesweitem und regi-
onalem Vorwarnstatus als wahrscheinliche Brutvögel vorkommen: im Wohngebiet am
Steindamm der Haussperling und im Bereich des Pferdestalls die Mehlschwalbe.
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Kennzeichnend für die lokale Brutvogelfauna ist, dass alle nachgewiesenen und potentiellen
Arten an Gehölz- bzw. waldähnliche Strukturen gebunden sind. Bodenbrütende Arten ge-
hölzfreier Offenlandstandorte, wie z. B. die Goldammer oder Feldlerche, kommen im Plan-
gebiet nicht vor. Die lichtoffenen Grassäume im Plangebiet sind für diese Arten wegen ihrer
geringen Ausdehnung und der häufigen menschlichen Störungen als Brutstandort ungeeig-
net.

Unter den nachgewiesenen Nahrungsgästen ist die Rauchschwalbe für Niedersachsen auf
landesweiter und regionaler Ebene als gefährdet eingestuft. Die Art brütete im nördlich gele-
genen Pferdestall und nutzte die Ackerfläche und angrenzende Areale zur Jagd auf Insekten.
Eine besondere Bedeutung der Untersuchungsfläche für außerhalb der Brutperiode auftre-
tende Gastvögel ist nicht wahrscheinlich.

Fledermäuse
Bei der Begehung am 30.05. wurde der Untersuchungsraum systematisch abgegangen und
die Bäume insbesondere auf Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse untersucht.
Bei der Aufnahme potentieller Quartier- oder Niststandorte im Baumbestand gab es nur ein-
geschränkte Nachweise von Höhlenbildungen, die nach ihrer Tiefe und Art für den Besatz
durch Fledermäuse geeignet wären oder mindestens als Zwischenquartier dienen könnten.
Eine explizite Untersuchung der Fledermausfauna erfolgte nicht. In die artenschutzrechtliche
Betrachtung wurden alle potentiell vorkommenden Arten berücksichtigt.

weitere Artengruppen
Alle weiteren Artengruppen wurden ohne zusätzliche Nachweismethoden bei den drei Bege-
hungsterminen mit aufgenommen.

Für Amphibien ist die Fläche aufgrund der Bewirtschaftung und fehlender Gewässer unbe-
deutend. Es liegen keine Nachweise dieser Artengruppe vor.

Als Lebensraum für ubiquitäre Reptilienarten (Waldeidechse, Blindschleiche), kommen ins-
besondere die grasigen Randbereiche der Gehölze in Frage, da hier Deckung bietende
Strukturen und besonnte Flächen dicht nebeneinander liegen. Es liegen jedoch keine Nach-
weise dieser Artengruppe vor.

Da die Imagines der Heuschrecken erst ab Juli / August entwickelt sind, waren erst bei der
letzten Begehung (05.07.18) ausgewachsene Tiere aktiv. Nachgewiesen wurden drei weit
verbreitete Arten aus dem schwach hygrophilen bis schwach xerophilen Bereich des Feuch-
te-Anspruchsspektrums:

- Wiesengrashüpfer (Chortippus dorsatus)
- Weißrandiger Grashüpfer (Chorthippus albomarginatus)
- Brauner Grashüpfer (Chorthippus brunneus)

Potenziell möglich wären Vorkommen weiterer gegenüber dem Feuchtefaktor anspruchslo-
ser Arten, wie der Nachtigall-Grashüpfer (Chortippus biguttulus), der Gemeinde Grashüpfer
(Chortippus parallelus) oder die am Boden lebende Gemeine Dornschrecke (Tetrix undulata)
sowie  bei Nichtmahd der Wegsäume im Sommer  Brache-Arten, wie das Grüne Heupferd
(Tettigonia viridissima) oder Roesels Beißschrecke (Metrioptera roeselii). Potenziell zu er-
warten sind ist auch die auf Bäumen lebende Gemeine Eichenschrecke (Meconema thalas-
sinum) und die oft in Gebüschen zu findende Gewöhnliche Strauchschrecke (Pholidoptera
griseoaptera).
Von den genannten Arten gilt der Wiesengrashüpfer in Niedersachsen landesweit und auf
regionaler Ebene r-
dungsstatus. Von den übrigen angeführten Heuschrecken-Arten hat keine einen nationalen,
landesweiten oder regionalen Gefährdungsstatus.

Bei der Begehung am 05.07.18 wurden entlang des Steindammes und des Regebergs fol-
gende fünf Arten von Tagfalter beobachtet:
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- Großer Kohlweißling (Pieris brassicae)
- Kleiner Kohlweißling (Pieris rapae)
- Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni)
- Brauner Waldvogel (Aphantopus hyperantus)
- Tagpfauenauge (Inachis io)

Potentiell zu erwarten sind insbesondere Arten, die Wilde Möhre, Rainfarn, Distel oder Bei-
fuss als Nektar- und/oder Raupenwirtspflanzen nutzen. Dazu gehören u.a. Distelfalter (Cyn-
thia cardui), Großes Ochsenauge (Maniola jurtina), Kleines Wiesenvögelchen
(Coenonympha pamphilus), Brauner Feuerfalter (Lycenia dispar), Kleiner Feuerfalter (Lyce-
nia phlaeas), Kleiner Fuchs (Aglais urticae), Grün-Weißling (Pieris napi) oder Ikarus-Bläuling
(Polyommatus icarus). Keine dieser Arten steht auf der Roten Liste gefährdeter Tagfalter.

Größere Ameisenvorkommen oder Ameisennester konnten im Rahmen der Untersuchungen
nicht festgestellt werden.

Bewertung, Auswirkungen der Planung

Mit dem geplanten Vorhaben entstehen auf das Schutzgut Tiere keine erheblichen Beein-
trächtigungen. Die Artenvielfalt ist durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung und der
Lage am Siedlungsrand als eingeschränkt zu bezeichnen. Die Betroffenheit von Arten ist in
erster Linie durch den Verlust an Bäumen sowie der Bautätigkeit und den damit einherge-
henden Störungen oder Beunruhigung während der Tagesphase herzuleiten. Ein Großteil
des Gehölzbestandes bleibt jedoch erhalten und wird mit den vorgesehenen Anpflanzungen
vergrößert. Während der Bautätigkeit können zeitweilig größere Störeinflüsse aufgrund von
Lärm und Staub im Plangebiet auftreten. Eine Kompensation für das Schutzgut Tiere ist nicht
erforderlich.
Um einen mit dem geplanten Vorhaben möglichen artenschutzrechtlichen Konflikt ausschlie-
ßen zu können, sind bei der Durchführung der Planung Vermeidungsmaßnahmen zu be-
rücksichtigen (siehe Anlage 2: Artenschutzrechtliche Prüfung, IFÖNN, 2019).
Als artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme ist zu beachten, dass die Rodung des
Gehölzbestandes im Rahmen einer biologischen Baubegleitung sowie außerhalb der Brut-
und Setzzeit und gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. zu er-
folgen hat. Der mit der Fällung einhergehende Brutplatz- /Quartierraumverlust bleibt vernach-
lässigbar und sollte durch das Ausbringen von mindestens vier künstlichen Nisthilfen (z.B.
Schwegler Typ Meise und Schwegler Fledermaushöhle 2Funiversell) im Plangebiet ersetzt
werden. Ein entsprechender Hinweis wird in der Planzeichnung aufgenommen.

9.3.2 Schutzgut Boden
Das Plangebiet liegt in der naturräumlichen Einheit des Celler Moor- und Bruchlandes.
Nach der Bodenkarte von Niedersachsen (BK 50; 1:50.000) beinhaltet das Plangebiet aus-
schließlich den Bodentypen Gley-Podsol. Der Gley-Podsol ist ein grundwasserbeeinflusster
lehmiger Sandboden. Die Durchwurzelungsintensität und das Porenvolumen sinken mit zu-
nehmender Tiefe und die Lagerungsdichte nimmt zu. Der Bodentyp Gley-Podsol gehört nicht
zu den schutzwürdigen Böden in Niedersachsen.
Im Plangebiet ist eine Baugrunduntersuchung mit insgesamt 5 Rammkernbohrungen (RKB)
erfolgt (INGENIEURBÜRO SCHÜTTE & DR. MOLL, 2018). Diese zeigt, dass unter einer ca.
0,4 m bis 0,6 m dicken Oberbodenschicht, welche aus humosen Sanden besteht, bis zur
Endteufe von 3 m feinsandige Mittelsande anstehen. In der Bohrung 1 konnte eine Oberbo-
denschicht von ca. 1,2 m nachgewiesen werden.
Das Plangebiet wird hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt. Demzufolge dürften die Bo-
deneigenschaften bzw. -strukturen durch die z.T. intensive landwirtschaftliche Nutzung ge-
genüber dem Ausgangszustand stark verändert sein. Die natürlichsten Bodenverhältnisse
dürften noch im nördlichen Teil des Plangebietes, im Bereich der Baumgruppe vorhanden
sein. Aber auch dort sollte der Boden durch die Landwirtschaft anthropogen überprägt sein.
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Bei einer Nichtdurchführung der Planung würden die Flächen im Plangebiet weiterhin land-
wirtschaftlich genutzt werden. Die landwirtschaftliche Fläche würde ihre Bodeneigenschaften
nicht weiter verlieren.

Bewertung, Auswirkungen der Planung

Mit der Ausweisung von Wohnbauflächen werden zukünftig unbebaute Flächen mit bauli-
chen Anlagen bebaut sein. Während der Bauphase werden aller Voraussicht Abgrabungen
und Aufschüttungen von Böden erfolgen. Dementsprechend ergeben sich mit dem geplanten
Vorhaben erhebliche Beeinträchtigungen durch Versiegelung, Überbauung, Abgrabung und
Aufschüttung der bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche. Versiegelter Boden verliert voll-
ständig seine Funktionen als Regulationsfaktor für den Boden- und Bodenwasserhaushalt
(Puffer- und Filterfunktion), seine Funktion als Pflanzenstandort und Lebensraum für Orga-
nismen. Hierfür sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen erforderlich.

9.3.3 Schutzgut Wasser
Die Grundwasserneubildungsrate im langjährigen Mittel beträgt, laut Hydrogeologischer Kar-
te von Niedersachsen (1:200.000) 151 - 200 mm/a und ist damit als gering eingestuft. Die
Gefährdung des Grundwassers wird im gesamten Plangebiet als hoch bewertet. Der Grund-
wasserstand im Plangebiet liegt bei etwa + 35 - 37,5 m NN. Im Plangebiet sowie auch umlie-
gend sind keine Oberflächengewässer vorhanden.
Bei einer Nichtdurchführung der Planung kann das Niederschlagswasser auch zukünftig un-
gehindert auf der landwirtschaftlichen Fläche und im Bereich der Gehölzbestände versickern.

Bewertung, Auswirkungen der Planung

Nach der BK 50 ist im Plangebiet ein grundwasserbeeinflusster Bodentyp vorhanden. Auf
der Grundlage der Hydrogeologischen Karte ist das Grundwasser bei ca. 2 - 2,5 m unter Ge-
ländeoberkante zu erwarten. Demnach könnten während der Bauzeit temporäre Grundwas-
serabsenkungen erfolgen. Im Plangebiet sowie auch umliegend sind jedoch keine
empfindlichen Ökosysteme vorhanden, die sensibel auf eine Grundwasserabsenkung reagie-
ren würden.
Mit dem geplanten Vorhaben und der damit verbundenen Flächenversiegelung kann das an-
fallende Niederschlagswasser innerhalb des Plangebietes nur noch eingeschränkt vor Ort
versickern. Bei der durchgeführten Baugrunduntersuchung konnte festgestellt werden, dass
die angetroffenen Sande versickerungsfähig sind. (INGENIEURBÜRO SCHÜTTE & DR.
MOLL, 2018) Des Weiteren können zur Gewährleistung der Reinigungsfähigkeit des Bodens
im gesamten Plangebiet die Mindestabstände zum Grundwasser für oberflächennahe Versi-
ckerungsanlagen eingehalten werden. Demzufolge kann auch zukünftig das anfallende Nie-
derschlagswasser, zur Vermeidung von Beeinträchtigungen auf den jeweiligen Grundstücken
zur Versickerung gebracht werden. Für eine Versickerung stehen ausreichend Flächen in-
nerhalb des Plangebietes zur Verfügung. Für das Schutzgut Wasser sind keine Kompensati-
onsmaßnahmen erforderlich.

9.3.4 Schutzgut Fläche
Der durchschnittliche Versiegelungsgrad, d.h. der Anteil der versiegelten Böden an der Ge-

Bodenversiegelung auf Ge
Ohne die Durchführung der Planung würde sich der Versiegelungsgrad in der Stadt Celle
zwar derzeit nicht erhöhen, jedoch ständen keine alternativen Flächen für Wohnbauentwick-
lungen zur Verfügung. Mit dem geplanten Vorhaben wird jedoch ein geschützter Land-
schaftsbestandteil in Anspruch genommen.

Bewertung, Auswirkungen der Planung

Mit dem geplanten Vorhaben wird im Plangebiet eine dauerhafte Versiegelung zugelassen
und der Versiegelungsgrad in der Stadt Celle wird sich geringfügig erhöhen. Wesentliche
statistische Auswirkungen wird es jedoch aufgrund der Plangebietsgröße nicht geben. Um
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den Versiegelungsgrad verhältnismäßig gering zu halten, wurde eine Grundflächenzahl von
0,3 festgesetzt.
Mit dem geplanten Vorhaben wird ein Bereich in Anspruch genommen, der durch umliegen-
de Bebauungen bereits vorgeprägt ist.

9.3.5 Schutzgut Landschaft
Das Landschaftsbild im Plangebiet wird hauptsächlich von der landwirtschaftlichen Nutzung
und der Lage in der Stadt Celle geprägt. Das Plangebiet ist bereits von Wohnbebauungen
umgeben und stellt somit eine innerstädtische Freifläche dar, die derzeit ackerbaulich ge-
nutzt wird und in der Vergangenheit als Grünland. Die umliegenden Gehölzstrukturen werten
das Landschaftsbild deutlich auf und durchgrünen den Raum.

Bei einer Nichtdurchführung der Planung würde die Fläche weiterhin landwirtschaftlich ge-
nutzt werden. Eine Erweiterung von Wohnbauflächen wäre nicht möglich und die vorhande-
nen Gehölzstrukturen würden vollständig bestehen bleiben.

Bewertung, Auswirkungen der Planung

Während der Bauzeit könnten sich aufgrund von Baufahrzeugen kurzzeitig höhere Lärmim-
missionen ergeben. Zudem werden während der Bauphase der Baubetrieb und die Baustelle
visuell wahrnehmbar sein. Mit dem geplanten Vorhaben wird sich die wohnbauliche Nutzung
vor Ort erweitern. Durch die Errichtung baulicher Anlagen am Siedlungsrand entstehen auf
das Schutzgut Landschaft erhebliche Beeinträchtigungen. Diese Beeinträchtigungen können
jedoch durch die vorhandenen Gehölzstrukturen deutlich gemindert werden. Mit dem Erhalt
der Baumgruppe und der Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern, vor allem zur nördlich
angrenzenden Freifläche werden auch zukünftig eine ausreichende Durchgrünung des Ge-
bietes und eine Eingrünung gewährleistet. Des Weiteren sind umliegend weitere Gehölz-
strukturen vorhanden, sodass das Wohngebiet aus der freien Landschaft nicht wahr-
genommen werden kann.

9.3.6 Schutzgut Klima / Luft
Das Plangebiet liegt am südwestlichen Ortsrand der Stadt Celle und beinhaltet derzeit eine
Ackerfläche, welche in der Vergangenheit eine landwirtschaftliche Grünlandfläche beinhalte-
te. Umgeben ist das Plangebiet bereits von Wohnbebauungen. Aufgrund der Stadtrandlage
könnten vor Ort bereits leichte Immissionsbelastungen vorhanden sein. Zu den Immissions-
belastungen gehören zum Beispiel die Herabsetzung der Verdunstung und das Aufwärmen
durch Sonnenabstrahlungen. Umliegend sind jedoch Gehölzstrukturen und kleine Wälder
vorhanden, die sich positiv auf das Schutzgut Klima/Luft auswirken. Südlich in ca. 250 m
Entfernung befindet sich der Flugplatz Celle mit zahlreichen Grün- bzw. Freiflächen. Ansons-
ten besteht die freie Landschaft aus weiteren landwirtschaftlichen Flächen und Wäldern.
Diese Flächen dienen allesamt als großräumige Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete.
Bei einer Nichtdurchführung der Planung würden die betroffene landwirtschaftliche Fläche
sowie die Gehölzstrukturen ihren Beitrag zum Luftaustausch weiterhin beitragen.

Bewertung, Auswirkungen der Planung
Während den Bautätigkeiten könnten sich im Plangebiet aufgrund von Baumaschinen kurzzei-
tig höhere Immissionsbelastungen ergeben. Mit den eigentlichen baulichen Anlagen zur
Wohnnutzung ergeben sich keine zusätzlichen Belastungen. Das Plangebiet ist bereits durch
die Lage am Stadtrand in gewissermaßen vorbelastet. Mit der vorgesehenen Versiegelung
und Bebauung ist im Plangebiet ein leichter Temperaturanstieg nicht ausgeschlossen. Die
Gehölze und zukünftigen Hausgärten im Plangebiet sowie die angrenzenden Frei- und Grün-
flächen sorgen jedoch auch zukünftig für einen guten Frischluftaustausch und können die
leichten Temperaturerhöhungen kompensieren. Dahingehend liegen die geringfügigen Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft unterhalb der Erheblichkeitsschwelle und Kompensa-
tionsmaßnahmen sind nicht erforderlich. Gemäß § 1 a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen
des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als
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auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen wer-
den. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen.
Aufgrund der gewissen Vorbelastung innerhalb des Siedlungsraumes werden sich keine ver-
änderten erheblichen Beeinträchtigungen auf das Kleinklima ergeben. Mit dem Erhalt von Ge-
hölzen im Plangebiet wird ein gewisser Beitrag zur Beibehaltung der klimatischen Aspekte
beigetragen. Des Weiteren werden die nicht überbauten und nicht versiegelten Grundstücks-
flächen vorwiegend gärtnerisch genutzt werden und somit mit Bäumen und Sträuchern be-
pflanzt sein. Die Gehölze im Plangebiet werden zukünftig u.a. zu einer Filterung von Staub
und gasförmigen Luftverunreinigungen sowie zur Fixierung von Kohlenstoffdioxid beitragen
und somit positiv auf Klima und Luft wirken.

9.3.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter
Kultur- und sonstige Sachgüter sind innerhalb des Plangebietes nicht bekannt bzw. vorhan-
den.

Bewertung, Auswirkungen der Planung

Nachteilige Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht zu erwarten.

9.3.8 Schutzgut Mensch / menschliche Gesundheit
Wohnumfeld
Das Plangebiet grenzt direkt an den Siedlungsrand der Stadt Celle an. Westlich der Straße
Steindamm sind locker bebaute Einzelhäuser angrenzend vorhanden. Das Plangebiet selbst
wird landwirtschaftlich genutzt.

Um die Schallimmissionssituation zwischen dem geplanten allgemeinen Wohngebiet und
e-

nenverkehrs der beiden südlich bzw. südöstlich verlaufenden 2-gleisigen Eisenbahnstrecken
1710 (Celle-Hannover) und 1720 (Celle-Lehrte) einschätzen zu können, wurde eine schall-
technische Untersuchung durchgeführt und nach DIN 18005, Schallschutz im Städtebau und
16. BImSchV, Verkehrslärmschutzverordnung beurteilt. Darüber hinaus wurde vom Nieder-
sächsischen Umweltministerium eine Abschätzung der Flugbelastung am Heeresflugplatz
Celle durchgeführt.

Die Berechnungen ergaben, dass es hinsichtlich des Verkehrslärms, der von der nördlich
n-

gebiet sowohl Tags als auch nachts im gesamten Plangebiet zu keinen Überschreitungen
der Orientierungswerte DIN 18005 kommt. In Bezug auf den Schienenverkehrslärm ergaben
die Berechnungen, dass es hinsichtlich des Schienenverkehrslärms in der Beurteilungszeit
Tags zu keinen Überschreitungen der Orientierungswerte kommt. Nachts ergeben sich et-
was höhere Geräuschbelastungen als am Tage, sodass es je nach Lage des Wohnhauses
bzw. Ausrichtung der Fenster von nachts schutzbedürftigen Räumen zu Überschreitungen
der Orientierungswerte kommt. Aufgrund der Überschreitungen sind passive Schallschutz-
maßnahmen zur Sicherung gesunder Wohnverhältnisse erforderlich. Bei entsprechenden
Einzelnachweisen können Ausnahmen bzgl. des baulichen Schallschutzes zugelassen wer-
den. Eine Abschätzung der Flugbelastung am Heeresflugplatz Celle ergab, dass der Orien-
tierungswert von 55 dB(A) für Wohngebiete am Tag im Bereich des Plangebietes
eingehalten werden kann.

Bewertung, Auswirkungen der Planung

Bei dem geplanten Vorhaben ergeben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das
Schutzgut Mensch, da die nördlich und westlich angrenzende Wohnbebauung fortgesetzt
werden soll. Die Lärmimmissionen, hervorgerufen durch den Schienenverkehr der südlich
bzw. südöstlich verlaufenden Eisenbahnlinien, werden durch passive Schallschutzmaßnah-
men effektiv reduziert, sodass gesunde Wohnverhältnisse sichergestellt werden.
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Erholung
Nach dem RROP des Landkreises Celle (2005) beinhaltet das Plangebiet keine Gebiete mit
besonderen Erholungsfunktionen. Für das Plangebiet ist im RROP eine in rechtskräftigen F-
Plänen ausgewiesene Baufläche dargestellt. Südlich grenzt ein Sperrgebiet an. Die östlich in
ausreichender Entfernung zum Plangebiet liegenden Waldflächen beinhalten nach dem RROP
Vorsorgegebiete für die Forstwirtschaft. Westlich des vorhandenen Wohngebietes ist ein Vor-
sorgegebiet für Natur und Landschaft dargestellt.
Demzufolge dürften die umgebenen Straßen und Wege, um das Plangebiet, höchstens zur
Feierabenderholung genutzt werden. Die Stadt Celle besitzt eine besondere Entwicklungsauf-
gabe, hier Fremdenverkehr.

Bei Nichtdurchführung der Planung würden sich das Wohnumfeld und die Erholungsnutzung
gegenüber dem derzeitigen Bestand nicht ändern.

Bewertung, Auswirkungen der Planung

Das Plangebiet ist durch dessen Lage bereits baulich vorgeprägt. Mit dem geplanten Vorha-
ben werden sich bauliche Anlagen in der Stadt Celle erweitern und der Siedlungsrand vergrö-
ßern. Ein wesentlich größeres Verkehrsaufkommen kann mit der Erweiterung eines Wohn-
gebietes ausgeschlossen werden. Während der Bauzeit könnten sich aufgrund von Bau-
maschinen kurzzeitig höhere Lärmimmissionen ergeben. Zudem werden während der Bau-
phase der Baubetrieb und die Baustelle visuell wahrnehmbar sein. Trotz des geplanten
Vorhabens sind die umliegenden Wegestrukturen für Erholungssuchende weiterhin uneinge-
schränkt nutzbar.
Beeinträchtigungen durch schwere Unfälle oder Katastrophen sind durch die Ausweisung von
Wohngebieten nicht zu erwarten.
Mit dem geplanten Vorhaben ergeben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das
Schutzgut Mensch. Eine Kompensation ist nicht erforderlich.

9.3.9 Auswirkungen auf das Wirkungsgefüge der einzelnen Schutzgüter (Wechselwirkun-
gen)

Beeinträchtigungen des Schutzgu-
tes

Wirkung auf das Schutzgut

Boden und Wasser Tiere und Pflanzen
Überbauen, Versiegeln, Aufschütten,
Abgraben, Einbringen von Fremdma-
terialien innerhalb des geplanten All-
gemeinen Wohngebietes

Verlust, Veränderung, Störung von Lebensräumen oder Teillebens-
räumen
Landschaft
Verstärkte technische Überprägung eines bereits vorbelasteten Kultur-
landschaftsbereiches
Klima/Luft
Aufwärmung, Verstärkung der Staubentwicklung

Landschaft Mensch
Verstärkte technische Überprägung
des Landschaftsraumes, Immissi-
onsbelastungen

Weitere Einschränkung des Landschaftserlebens

9.4 Entwicklung des Gebietes ohne Verwirklichung des Vorhabens (Nullvariante)

Ohne Verwirklichung des Vorhabens würde das Plangebiet vorwiegend weiterhin landwirt-
schaftlich genutzt und aus Acker oder Grünland bestehen. Für die ackerbauliche Nutzung
und der damit verbundenen Beseitigung des geschützten Landschaftsbestandteiles nach §
22 NAGBNatSchG muss von der Naturschutzbehörde eine Genehmigung erteilt werden. An-
sonsten könnte die Fläche als Mesophiles Grünland genutzt werden.
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9.5 Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
Auswirkungen auf Natur und Landschaft

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die öffentlichen und
privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Bau- und Natur-
schutzrecht sind durch § 18 BNatSchG miteinander verknüpft. Im Rahmen der Abwägung
sind durch Anwendung der Eingriffsregelung nach dem Naturschutzgesetz gemäß § 1 a Abs.
2 und Abs. 3 BauGB auch die Vermeidung und der Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Na-
tur und Landschaft zu berücksichtigen.

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne von § 14 BNatSchG sind Veränderungen der Ge-
stalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder
das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können.

Es gilt der Grundsatz, dass Eingriffe die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das
Landschaftsbild nicht mehr als unbedingt nötig beeinträchtigen dürfen (§ 15 BNatSchG).

Diesem Grundsatz wird Rechnung getragen, indem ein Standort gewählt wurde,
- der landwirtschaftlich geprägt ist,
- der durch umliegende Gehölze gut eingegrünt ist,
- der bereits durch angrenzende Wohnbebebauungen vorgeprägt ist,
- der sich am Siedlungsrand befindet, und
- der bereits ausgebaute Wege nutzt.

Im Bebauungsplan festgesetzte Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger
Auswirkungen:

- Erhalt von Bäumen und Sträuchern,
- Eingrünungsmaßnahmen durch Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern im

Wohngebiet,
- Die Rodung von Gehölzen erfolgt im Rahmen einer biologischen Baubegleitung au-

ßerhalb der Brut-und Setzzeit sowie gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der Zeit
vom 01.10. bis 28.02.,

- Beschränkung der Grundflächenzahl (GRZ) auf 0,3,
- Der Oberboden im Plangebiet ist während der Bautätigkeit fachgerecht und ord-

nungsgemäß zu lagern,
- Der anfallende Oberboden ist fachgerecht zu verwerten.
- Ausschließliche Verwendung von nicht boden- und wassergefährdenden Stoffen

während der Bauphase, sowie fachgerechte Entsorgung solcher Stoffe,
- Versickerung des Niederschlagswassers auf den Grundstücken, ggf. Einbau techni-

scher Vorkehrung zu Pufferung bei klimatischen Extremereignissen,
- Beschränkung der Gebäudehöhe von max. 9,5 m (WA 1) bzw. 10,5 m (WA 2),
- Gestaltung von Dachflächen in gedeckten Farbtönen,
- Extensive Dachbegrünung zulässig,
- Immissionsschutz gem. 32. BImSchV und der AVV-Baulärm sind bei der Herstellung

baulicher Anlagen zu beachten,
- Für Außenbeleuchtungen sind Lampen mit Leuchtdioden vom Typ "warm-weiß" zu

verwenden, da diese weniger Nachtinsekten anlocken als andere Lampentypen (Ei-
senbeis, 2013).

- Die Außenbeleuchtungen sind entsprechend so anzuordnen, dass diese nicht ins
Umland strahlen.
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Schutzgut / Wirkfaktor Beeinträchtigungen
Schutzgut Boden
Überbauung / Versiegelung von Boden
(Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche)

Baubedingt:
Die Bauarbeiten (Lagerung von Baumaterialien, Baustel-
lenverkehr) führen zu Beeinträchtigungen der Bodenfunk-
tionen durch Verdichtungen. Nach Bauende sind
Bodenverdichtungen durch Lockerung des Bodens zu
minimieren.

Keine dauerhaften erheblichen Beeinträchtigun-
gen

Anlagenbedingt:
Durch die Versiegelung / Bebauung entsteht ein Verlust /
Beeinträchtigung der Bodenfunktionen von Boden

Erhebliche Beeinträchtigung
Schutzgut Wasser
Überbauung von unbebauten Flächen
(Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche)

Baubedingt:
Während der Bauphase könnten aufgrund von hohen
Grundwasserständen temporär Grundwasserabsenkun-
gen erfolgen.

Keine erhebliche Beeinträchtigung
Anlagenbedingt:
Versickerung im Plangebiet möglich, keine Verringerung
der Grundwasserneubildungsrate

Keine erhebliche Beeinträchtigung
Schutzgut Klima/Luft
Überbauung von unbebauten Flächen
(Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche)

Baubedingt:
Während der Bauphase könnten sich geringfügig höhere
Immissionsbelastungen durch Baumaschinen ergeben

Keine erhebliche Beeinträchtigung
Anlagenbedingt:
Aufgrund der umliegenden großräumigen Frisch- u. Kalt-
luftentstehungsgebiete sind keine erheblichen Beein-
trächtigungen zu erwarten

Keine erhebliche Beeinträchtigung
Schutzgut biologische Vielfalt

Inanspruchnahme / Überbauung von Ve-
getationsflächen (Wohngebiet, Straßen-
verkehrsfläche)

Baubedingt:
Durch das Vorhaben werden Biotoptypen mittlerer und
hoher Bedeutung überbaut; Überplanung eines geschütz-
ten Landschaftsbestandteiles

Erhebliche Beeinträchtigung
Anlagenbedingt:
Durch das Vorhaben werden Biotoptypen mittlerer und
hoher Bedeutung überbaut; Überplanung eines geschütz-
ten Landschaftsbestandteiles

Erhebliche Beeinträchtigung
Schutzgut Landschaft
Überbauung von Freiflächen; Beseitigung
von Gehölzen
(Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche)

Baubedingt:
Während der Bauphase sind der Baubetrieb und die
Baustelle visuell wahrnehmbar und stellen eine temporä-
re Beeinträchtigung dar.

Keine erhebliche Beeinträchtigung
Anlagenbedingt:
Die Landschaftseinheit weist nur geringe bis mittlere Be-
deutung auf. Errichtung von baulichen Anlagen am Sied-
lungsrand

Erhebliche Beeinträchtigung
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Schutzgut Mensch
Ausweisung eines Wohngebietes Baubedingt:

Während der Bauphase sind der Baubetrieb und die
Baustelle visuell wahrnehmbar. Die Auswirkungen sind
zeitlich begrenzt, die zulässigen Immissionswerte sind
einzuhalten bzw. dürfen nur bedingt und kurzfristig über-
schritten werden.

Keine erhebliche Beeinträchtigung
Anlagenbedingt:
Es werden weitere bauliche Anlagen zu Wohnnutzungen
errichtet. Im Plangebiet zulässige Wohnnutzungen, Büro-
räume etc. sind durch passive Schallschutzmaßnahmen
zu schützen.

Keine erhebliche Beeinträchtigung

Die aufgrund der Planung zu erwartenden oben beschriebenen erheblichen Beeinträchti-
gungen:

 des Schutzgutes Boden (durch Abgrabung, Überbauung, Überschüttung, Versiege-
lung und Einbringen von Fremdmaterialien),

 des Schutzgutes Pflanzen (durch Verlust von Gehölzen, Ruderalfluren und meso-
philes Grünland) und

 des Schutzgutes Landschaft (durch die Errichtung baulicher Anlagen am Siedlungs-
rand)

sind Eingriffe im Sinne von § 14 BNatSchG. Sie sind durch geeignete Maßnahmen aus-
gleichbar. Die Ausgleichsmaßnahmen werden im folgenden Abschnitt beschrieben.

Berechnung des Ausgleichsbedarfs
Der sich aufgrund der Planung ergebende Ausgleichsbedarf wird unter Berücksichtigung der

s-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen in der
Niedersächsischer Städtetag, 2013) berechnet.
Das Plangebiet besitzt eine Flächengröße von insgesamt 18.815 m². Im Allgemeinen Wohn-
gebiet ist eine maximale Versiegelung von 45 % zulässig.

Ist-Zustand Fläche (m²) Wertfaktor Flächenwert

Mageres mesophiles Grünland kalkarmer
Standorte (GMA)

16.735 4 66.940

Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe (HBE) 690 4 2.760
Landwirtschaftliche Produktionsanlage
(ODP) 35 0 0
Straße (OVS) 655 0 0
Ruderalflur (UR) 700 3 2.100
Gesamt 18.815 71.800

Planung (Ausgleichsberechnung) Fläche (m²) Wertfaktor Flächenwert

Allgemeines Wohngebiet (versiegelbare
Fläche, max. 45 %)

6.385 (14.190) 0 0

davon Allgemeines Wohngebiet (nicht
versiegelbare Fläche, Hausgarten)

7.385 (7.805) 1 7.385

davon Fläche zum Anpflanzen von
Bäumen und Sträuchern

420 3 1.260

davon Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 330 1 330
Straßenverkehrsfläche 2.880 (3.010) 0 0
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Der Ausgleich für die mit dem geplanten Vorhaben im Plangebiet verbundenen erheblichen
Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden und Pflanzen erfolgen zum einen innerhalb des
Plangebietes durch Eingrünungsmaßnahmen am Rand zur freien Landschaft und zum ande-
ren außerhalb des Plangebietes durch Grünlandextensivierungen. Die Details zu den An-
pflanzungsmaßnahmen im Plangebiet sind dem Kap. 5.9 Flächen zum Anpflanzen und

 zu entnehmen. Der weitere
Ausgleichsbedarf wird auf einer externen Fläche vollständig erbracht.

Externe Kompensationsmaßnahmen
- Flurstück 186/2, Flur 23, Gemarkung Altencelle

Auf dem Flurstück 186/2 der Flur 23 in der Gemarkung Altencelle soll auf dem derzeitigen In-
tensivgrünland eine Grünlandextensivierung erfolgen (siehe Anlage 4).
Die durchzuführende Ausgleichsmaßnahme ist dem Plangebiet zugeordnet. Die Umsetzung
der Maßnahme erfolgt nach Beginn der Baumaßnahmen im Plangebiet. Die Sicherung und
Umsetzung der externen Ausgleichsfläche erfolgt über einen städtebaulichen Vertrag.
Um den Ausgleich vollständig zu erbringen wird auf dem o.g. Flurstück eine Fläche von ca.
31.466 m² (62.932 WE) aus der intensiven Nutzung genommen und zukünftig als Extensiv-
grünland bewirtschaftet. Als Zielbiotop soll sich das Grünland zu einem Mesophilen Grünland
feuchter Standorte im Übergang zu einem sonstigen artenreichen Feucht- oder Nass-
grünland (GMF/GN). Artenreiches Nass- und Feuchtgrünland (GF) kann auf nassen bis
wechselfeuchten Standorten entstehen, die durch hochanstehendes Grund-, Stau- oder
Quellwasser und/oder durch zeitweilige Überflutung geprägt sind. Die Voraussetzung zur
Schaffung eines solchen Grünlandes sind auf dem Flurstück 186/2 gegeben. Die Fläche liegt

r-
schwemmungsgebiet. Nach der Bodenkarte von Niedersachsen (1:50.000) sind auf der Flä-
che die Bodentypen Gley-Vega und Gley vorhanden. Diese sind grundwasserbeeinflusste
Böden, sodass feuchte Bodenverhältnisse vorhanden sein sollten. Des Weiteren besagt die
Hydrogeologische Karte von Niedersachsen, dass das Grundwasser max. 1 m unter Gelän-
deoberkante ansteht. Demzufolge sind standörtliche Gegebenheiten vorhanden, die eine
Schaffung eines Extensivgrünlandes feuchteren Standortes ermöglichen können.
Ziel ist es, auf der genannten Fläche den Boden auszuhagern und durch Bewirtschaftungs-
auflagen vollständig in ein Mesophiles Grünland feuchter Standorte im Übergang zu einem
sonstigen artenreichen Feucht- oder Nassgrünland (GMF/GN) umzuwandeln, bei dem sich

davon Anpflanzung von Einzelbäumen
(Baum/10 m²)

130 2 260

Private Grünfläche mit Fläche zum Erhalt
und Anpflanzen von Bäumen und Sträu-
chern

1.580 (1.615) 3-4 4.740

Landwirtschaftliche Produktionsanlage
(ODP)

35 0 0

Gesamt 18.815 13.975
Differenz: -57.825 WE

Ausgleichsfläche
Ist-Zustand Zukünftig Ausgleichsbedarf in m²
Intensivgrünland (GI)
Flst. 186/2

Mesophiles Grünland feuch-
ter Standorte/ Sonstiges ar-
tenreiches Feucht- oder
Nassgrünland (GMF/GN)

29.178 m² (58.356 WE)

Wertstufe 2 Wertstufe 4 Aufwertung um 2 Wertstufen

Ausgleichsbedarf: Der Flächenwert für den Ausgleichsbedarf wird mit der genannten
Ausgleichsfläche vollständig erbracht.
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ein erkennbarer Artenreichtum einstellt und Magerkeitszeiger den Grünlandbestand dominie-
ren. Um die gewünschte Zielentwicklung zu beschleunigen soll bei der Umsetzung der Maß-
nahme im Vorfeld eine Mahdgutübertragung im Frisch- bzw. Grünmulchverfahren durch-
geführt werden. Dazu soll von einer Spenderfläche, die mit der Unteren Naturschutzbehörde
abzustimmen ist, das Mahdgut am besten direkt im Anschluss an die Mahd auf die Empfän-
gerfläche (Flst. 168/2) aufgetragen werden. Im Durchschnitt soll eine Materialstärke von 2 bis
4 cm aufgetragen werden. In Versuchen haben selbst Mulchdecken von 40 cm auf aktiven
Auenböden noch keine negativen Auswirkungen auf die Keimung auch kleinerer Pflanzen
gehabt (OTTE in LANUV, 2019).
Die Vorbereitung der Empfängerfläche richtet sich nach der üblichen guten landwirtschaftli-
chen Praxis. Um eine Mulchung und ein Aufwachsen der aufzubringenden Samen jedoch zu
wahren, ist die vorhandene Grasnarbe leicht aufzurauen oder in der obersten Bodenschicht
(ca. 10 cm) leicht umzubrechen, z.B. durch flaches Eggen mit einer Wälzegge.
Für die darauffolgende Bewirtschaftung des Zielgrünlandes gelten folgende Auflagen:

Bewirtschaftungsauflagen:
1. Die in der Anlage 4 dargestellte Nutzfläche darf ausschließlich als Grünland bewirt-

schaftet werden.
 Die Grünlandfläche darf erst ab dem 15. Juni eines jeden Jahres gemäht und ma-

ximal als zweischürige Mähwiese bewirtschaftet werden. Der zweite Schnitt soll
möglichst spät im Jahr erfolgen. oder

 ab dem 15. Juni gemäht und frühestens nach 40 Tagen mit zwei Großvieheinhei-
ten (GVE) pro Hektar nachbeweidet werden (Mähweide) oder

 ab dem 01. Juni eines jeden Jahres als Standweide mit bis zu vier Großvieheinhei-
ten (GVE) pro Hektar für 30 Tage und anschließend bis 31.10. mit bis zu zwei
Großvieheinheiten (GVE) pro Hektar beweidet  werden.
 Bei Mähnutzung erfolgt zum Schutze der Tierwelt der erste Schnitt nur von ei-

ner Seite aus oder von innen nach außen. Als Alternative kann die Fläche vor
der Mahd abgeschritten werden; Wildtiere sind zu vertreiben bzw. deren Stand-
orte sind großräumig auszusparen.

 Bei Weidenutzung ist eine Zufütterung der Weidetiere nicht gestattet.
 Die Weidetiere sind bis zum 31. Oktober, bei guten Wetterverhältnissen ggf. bis

zum 15.11. eines jeden Jahres von der Nutzfläche zu nehmen. (keine Winter-
beweidung).

2. Bei Mähnutzung ist das Mähgut vollständig abzufahren und muss für den Fall einer
Nichtverwertung ordnungsgemäß entsorgt werden.

3. Das Grünland darf nicht ungenutzt liegen bleiben. Liegen Umstände vor, die eine
Nutzung unmöglich machen, so ist die Naturschutzbehörde unverzüglich zu unterrich-
ten. Nach Möglichkeit sollen die Nutzflächen kurzrasig in den Winter gehen.

4. Die Beweidung mit Pferden, Schafen und Ziegen ist bei einer Standweide (dauernde
Beweidung) ausgeschlossen.

5. Walzen oder sonstige Maßnahmen zur Grünlandpflege, ausgenommen Schleppen,
sind nicht zulässig. Das Schleppen ist bis zum 28.02. eines Jahres zulässig, in Son-
dersituationen (z.B. längere Überstauung) kann mit der Unteren Naturschutzbehörde
ein späterer Termin abgestimmt werden, wenn die Betroffenheit von Bodenbrütern
ausgeschlossen werden kann.

6. Bei Weidenutzung ist ein Ausmähen von Geilstellen auf der Nutzfläche sowie eine
Nachmahd der Weidereste (nicht flächendeckend) nach dem 01.09. eines jeden Jah-
res gestattet, um im Winter und Frühjahr ein kurzrasiges Grünland zur Verfügung zu
stellen. Kleinere Mengen des dabei anfallenden Mähgutes können liegen bleiben
(Mulchschnitt). Größere Mengen sind abzufahren und ordnungsgemäß zu entsorgen.

7. Die Oberflächengestalt des Bodens (Bodenrelief) darf nicht verändert werden. Kup-
pen und Senken (auch zeitweilig wasserführend) sind im derzeitigen Zustand zu be-
lassen.

8. Die ordnungsgemäße Unterhaltung bestehender Grüppen und Gräben per Hand
bleibt zulässig in der Zeit vom 01.09. bis 01.03. eines jeden Jahres. Zusätzliche Ent-
wässerungsmaßnahmen dürfen nicht durchgeführt werden. Gegebenenfalls vorhan-
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dene Drainagerohre zur Entwässerung des Grünlandes sind zu entfernen und unzu-
lässig.

9. e-
wässerrandstreifen aus der Nutzung zu nehmen. Eine jährliche Mahd nach dem
01.09. ist zulässig, um ein Aufkommen von Gehölzen zu verhindern.

10. Eine Beregnung der Nutzflächen ist unzulässig.
11. In den ersten 3 Jahren ist der Boden auszuhagern. In diesem Zeitraum ist eine Dün-

gung der Fläche nicht gestattet. Nach den 3 Jahren ist eine Entzugsdüngung mit mi-
neralischen Düngestoffen mit 50 kg N, 20 kg P und 10 kg K pro Jahr und ha, falls
notwendig, nach dem 15.06. gestattet. Eine Kalkung ist mit vorheriger Abstimmung
mit der Unteren Naturschutzbehörde gestattet wenn der pH-Wert nachweislich unter
5,0 sinkt. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist auch eine kombi-
nierte NPK-Grunddüngung mit gelegentlicher Kalkung möglich.

12. Umbruch und/oder Fräsen mit Neuansaat, Schlitzeinsaat sowie sonstige Bodenbear-
beitungsmaßnahmen sind nicht gestattet. Zulässig bleibt die Nachsaat als Heu-
mulchsaat definierter Herkunftsbereiche in Abstimmung mit der Unteren
Naturschutzbehörde ab dem 15.06. eines jeden Jahres.

13. Silage- und Futtermieten dürfen nicht angelegt werden.
14. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nicht zugelassen. Bei extremem Befall

kann nach vorheriger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde eine Tipula-
Bekämpfung durchgeführt werden. Im Rahmen der Bekämpfung invasiver Arten kann
eine Einzelpflanzenbehandlung mit Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde
vorgenommen werden.

15. Eine Änderung der Nutzungstermine ist nur in begründeten Fällen und nur aus-
nahmsweise möglich, wenn die Unbedenklichkeit durch vorherige Abstimmung mit
der Unteren Naturschutzbehörde festgestellt wurde.

16. Sofern die Entwicklung der Pflanzen- oder Tierwelt nicht den laut Umweltbericht vor-
gesehenen Verlauf nimmt oder die Ansiedlung von streng geschützten Tierarten dies
erforderlich macht, können Bewirtschaftungsauflagen durch die Untere Naturschutz-
behörde auch durch behördliche Anordnung angepasst werden.

Nach der Durchführung der oben beschriebenen Ausgleichsmaßnahmen sowie dauerhafter
Einhaltung der vorgenannten Bewirtschaftungsauflagen über den unter Pkt. 9.8 genannten
Überwachungszeitraum von mindestens 10 Jahren gelten die entstehenden erheblichen Be-
einträchtigungen als vollständig kompensiert.

9.6 Planungsalternativen unter Berücksichtigung der Ziele und des räumlichen Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplanes

Die Stadt Celle möchte die planungsrechtlichen Grundlagen für die Ausweisung zusätzlichen

schaffen und zeitgleich die städtebauliche Entwicklung im Sinne einer Wohnbaunutzung
steuern.
Alternative Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage stehen in Celle und
den benachbarten Ortsteilen für eine Wohnbauentwicklung derzeit nicht zur Verfügung. Auf
die Inanspruchnahme von unberührten Freiflächen im Außenbereich soll gem. RROP wei-
testgehend verzichtet werden, ein Eingriff in die Natur würde wesentlich größer ausfallen.
Der Standort des Plangebietes neben einem vorhandenen Wohngebiet bietet sich somit zur
Erweiterung und Fortsetzung der Wohnbebauung im Süden der Ortslage Wietzenbruch an.

9.7 Erläuterungen und Hinweise zur Durchführung der Umweltprüfung

Bei der Zusammenstellung der erforderlichen Angaben haben sich keine Probleme ergeben.
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Angewendete Verfahren
Die Biotoptypenkartierung und faunistischen Untersuchungen erfolgten auf der Grundlage
von Ortsbesichtigungen

9.8 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen nach Durchführung des
Bebauungsplanes (Monitoring)

 Überprüfung der gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 9 umgesetzten Anpflan-
zungsmaßnahmen auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern zu
Beginn der Vegetationsperiode und im 3. Jahr nach Anpflanzung. Als angewachsen
gilt ein Gehölz, wenn ein erkennbarer Austrieb stattgefunden hat. Die Überprüfung
wird nach 7 Jahren zum letzten Mal durchgeführt und dokumentiert. Die Ergebnisse
der Überprüfung sind als Protokoll und Fotodokumentation bei der Stadt Celle zu hin-
terlegen.

 Die Entwicklung der externen Ausgleichsmaßnahme auf dem Flurstück 186/2 der Flur
23 in der Gemarkung Altencelle ist zu protokollieren. Der Ist-Zustand ist zu Beginn
der Vegetationsperiode aufzunehmen und als Protokoll und Fotodokumentation bei
der Stadt Celle zu hinterlegen. Des Weiteren sind der Bestand und die Entwicklung
der Grünlandextensivierung nach 5 und 10 Jahren noch einmal zu kontrollieren und
als Protokoll und Fotodokumentation bei der Stadt Celle zu hinterlegen.

9.9 Ergebnis der Umweltprüfung

Unter der Voraussetzung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind nachteilige
Umweltauswirkungen aufgrund der Planung als Ergebnis der Umweltprüfung nicht zu erwar-
ten.

9.10 Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sollen eine geordnete städtebauliche Entwick-
lung angestrebt und die planungsrechtlichen Voraussetzungen gemäß § 30 BauGB für den
Bau von Wohnhäusern geschaffen werden. Hier sollen Wohnbaugrundstücke im Rahmen
der Eigenentwicklung der Ortschaft Wietzenbruch angeboten werden. Wietzenbruch gehört
gemäß dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2005 und dem Entwurf 2016 für den
Landkreis Celle zu den Orten, in denen sich Planung und Entwicklung von Siedlungsmaß-
nahmen im Rahmen der Eigenentwicklung über den Eigenbedarf hinausgehend vollziehen
kann.

Die letzten Neubaugebiete, die in Celle ausgewiesen worden sind, sind mittlerweile größten-
teils bebaut, sodass nun aufgrund der anhaltend hohen Nachfragesituation im Rahmen einer
geordneten städtebaulichen Entwicklung weitere Wohnbauflächen erschlossen werden sol-
len. Alternative Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage stehen in Celle
und den benachbarten Ortsteilen für eine Wohnbauentwicklung derzeit nicht zur Verfügung.
Auf die Inanspruchnahme von unberührten Freiflächen im Außenbereich soll gem. RROP
weitestgehend verzichtet werden, ein Eingriff in die Natur würde wesentlich größer ausfallen.
Der Standort des Plangebietes neben einem vorhandenen Wohngebiet bietet sich somit zur
Erweiterung und Fortsetzung der Wohnbebauung im Süden der Ortslage Wietzenbruch an.

Ziel der Stadt Celle ist es, mit der Aufstellung des Bebauungsplanes entsprechend § 1 Abs.
5 BauGB die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung des Ortes und der Bevölkerung zu erfüllen
und mit den verschiedenen, bei der Aufstellung der Bauleitpläne nach § 1 Abs. 6 BauGB zu
berücksichtigenden, Belangen in Einklang zu bringen. Hier wird den Belangen der Wohnbe-
dürfnisse, der Eigenentwicklung des Ortes und den Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse Vorrang eingeräumt. Da die unbebauten Flächen im Zusammenhang bebauter
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Ortslage liegen und insgesamt eine Fläche von ca. 1,8 ha aufweisen, ist eine Inanspruch-
nahme nur über die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes möglich.

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurden die Verkehrslärmimmissionen,
verursacht durch die wie des
Schienenverkehrs der beiden südlich bzw. südöstlich verlaufenden 2-gleisigen Eisenbahn-
strecken 1710 (Celle-Hannover) und 1720 (Celle-Lehrte) nach DIN 18005, Schallschutz im
Städtebau und 16. BImSchV, Verkehrsanlagenlärmschutzverordnung beurteilt. Die Berech-
nungen ergaben, dass es hinsichtlich des Verkehrslärms, der von der nördlich verlaufenden

Tags als auch nachts im gesamten Plangebiet zu keinen Überschreitungen der Orientie-
rungswerte DIN 18005 kommt. In Bezug auf den Schienenverkehrslärm ergaben die Berech-
nungen, dass es hinsichtlich des Schienenverkehrslärms in der Beurteilungszeit Tags zu
keinen Überschreitungen der Orientierungswerte kommt. Nachts ergeben sich etwas höhere
Geräuschbelastungen als am Tage, sodass es je nach Lage des Wohnhauses bzw. Ausrich-
tung der Fenster von nachts schutzbedürftigen Räumen zu Überschreitungen der Orientie-
rungswerte kommt. Aufgrund der Überschreitungen sind passive Schallschutzmaßnahmen
zur Sicherung gesunder Wohnverhältnisse erforderlich. Bei entsprechenden Einzelnachwei-
sen können Ausnahmen bzgl. des baulichen Schallschutzes zugelassen werden.
Im Zuge der Entwicklung von Wohnbauflächen im Ortsteil Wietzennbruch wurde bereits im
Jahr 2012 auf Basis der ermittelten Flugbewegungszahlen eine Abschätzung der damaligen
Flugbelastung am Heeresflugplatz Celle durchgeführt. Das Niedersächsische Umweltminis-
terium kam zu dem Ergebnis, dass der Orientierungswert von 55 dB(A) für Wohngebiete am
Tag im Bereich des Plangebietes eingehalten werden kann. Nach Auskunft der Bundeswehr,
Zentrum Luftoperation vom 14. März 2018 ist der Flugbetrieb seither rückläufig. Darüber hin-
aus sind auf dem Flugplatz derzeit keine Luftfahr-zeuge stationiert. Der nördliche Bereich
des Flugplatzes ist bereits durch die vorhandene Wohnbebauung geprägt, sodass seitens
des Flugplatzes bereits Rücksicht auf diese genommen wird.

Das Plangebiet wird vorwiegend landwirtschaftlich genutzt. Derzeit beinhaltet die Fläche eine
Ackerfläche. Aus Gesprächen mit der Unteren Naturschutzbehörde und Luftbildauswertun-
gen geht jedoch hervor, dass die Fläche in der Vergangenheit ein Grünland beinhaltete. Da-
bei handelte es sich, um ein mesophiles Grünland, welches im Frühjahr 2018 in eine Acker-

-
-

größe (> 1 ha) einen geschützten Landschaftsbestandteil gemäß § 22 Abs. 4 Nr. 2
NAGBNatSchG dar. Mit dem geplanten Vorhaben wird somit ein geschützter Landschaftsbe-
standteil, gemäß § 22 Abs. 4 Nr. 2 NAGBNatSchG beseitigt. Grundsätzlich sind gemäß § 29
BNatSchG alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Verände-
rung des geschützten Landschaftsbestandteiles führen können. Von den Verboten der Zer-
störung oder Beeinträchtigung des geschützten Landschaftsbestandteils kann gemäß § 67
BNatSchG eine Befreiung erteilt werden, wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffent-
lichen Interesses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist. Im
vorliegenden Fall dient die Planung der Erweiterung von wohnbaulichen Nutzungen in der
Stadt Celle. In der Stadt besteht ein dringender Bedarf an Wohnbauflächen. Dementspre-
chend ist die Beseitigung des geschützten Landschaftsbestandteiles aus Gründen des über-
wiegenden öffentlichen Interesses notwendig. Die Stadt Celle hält daher eine Befreiung nach
§ 67 BNatSchG von den Verboten des § 29 BNatSchG sowie § 22 Abs. 4 Nr. 2 NAGBNat-
SchG für gerechtfertigt und die Befreiungslage für gegeben.
Im nordwestlichen Bereich ist eine kleine Gehölzgruppe vorhanden, welche als zu erhalten
festgesetzt und durch weitere Anpflanzungen ergänzt wird. Die weiteren Gehölze im Plange-
biet werden nicht erhalten, um die Bebauung nicht allzu sehr einzuschränken. Demnach er-
geben sich mit der Überplanung von mesophilen Grünland, Gehölzstrukturen und Ruderalflur
erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Pflanzen. Mit der zukünftig möglichen Be-
bauung und Versiegelung von unversiegelten Böden ergeben sich unvermeidbare Beein-
trächtigungen auf das Schutzgut Boden.
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Durch die Überplanung von landwirtschaftlichen Flächen wird das Landschaftserleben ver-
ringert, durch die Lage am Ortsrand, den vorgesehenen Eingrünungen gelten diese Beein-
trächtigungen jedoch als vertretbar. Der weitere erforderliche Ausgleichsbedarf wird außer-
halb des Plangebietes auf einer externen Fläche kompensiert.

Nach Durchführung der Kompensationsmaßnahmen gelten die erheblichen Beeinträchtigun-
gen der Schutzgüter Boden und Pflanzen als vollständig ausgeglichen.

Unter der Voraussetzung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind nachteilige
Umweltauswirkungen aufgrund der Planung als Ergebnis der Umweltprüfung nicht zu erwar-
ten.

10 Auswirkungen der Planung, Kosten und Finanzierung

10.1 Auswirkungen

Ordnungsmaßnahmen sind aufgrund der Bauvorschriften über Gestaltung vorgesehen. Die-
se Bauvorschriften sollen den Charakter des Quartiers entwickeln und das Landschaftsbild
nachhaltig prägen.

Durch die Planung sind keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten, die soziale Maßnah-
men gemäß § 180 ff. des Baugesetzbuches erfordern.

Die Auswirkungen auf die Umwelt wurden in Kapitel 7 ausführlich erläutert.

10.2 Kosten und Finanzierung

Durch die Umsetzung der Planung entstehen der Stadt Celle keine Kosten. Alle anfallenden
Kosten sind vom Vorhabenträger zu übernehmen.

11 Realisierung

Nach der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes und der Vereinbarung eines Erschlie-
ßungsvertrages können im Anschluss der Straßenausbauplan entwickelt und die Baustraßen
angelegt werden. Anschließend kann mit dem Bau der Eigenheime begonnen werden.

Die Vermarktung der Flächen erfolgt über den Vorhabenträger.

11.1 Bodenordnungsmaßnahmen

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich.

12 Verfahren

Der Rat der Stadt Celle hat in seiner Sitzung am 18.05.2017 die Einleitung des Verfahrens
zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 145 Wohngebiet am Regeberg
beschlossen (§ 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB). Der Aufstellungsbeschluss wurde gem.
§ 2 Abs. 1 BauGB am 24.06.2017 ortsüblich bekanntgemacht.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand vom 26.06.2018
bis 25.07.2018 statt.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß §
4 Abs. 1 BauGB fand vom 26.06.2018 (Tag des Absendens der Stellungnahme-
aufforderungen) bis 25.07.2018 statt.
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Die Anhörung des Ortsrates Wietzenbruch erfolgte gemäß § 94 Abs. 1Satz 2 Nr. 2 NKomVG
am 14.08.2019.

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Celle hat in seiner Sitzung am 02.04.2019 dem von der
Planungsgemeinschaft Nord GmbH in Abstimmung mit der Abt. 60.1  Stadtplanung ausge-
fertigten Entwurf vom 11.02.2019 und der zugehörigen Begründung zugestimmt und deren
öffentliche Auslegung beschlossen. Der Beschluss über die öffentliche Auslegung wurde am
27.04.2019 ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsp lag mit der zugehö-
rigen Begründung in der Zeit vom 07.05.2019 bis 07.06.2019 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öf-
fentlich aus.

Parallel dazu wurde die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 03.05.2019 (Datum des Absendens der Stellung-
nahmeaufforderungen) bis 07.06.2019 durchgeführt.

Der Rat der Stadt Celle hat in seiner Sitzung am 26.09.2019 den Bebauungsplan Nr. 145 der
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie die zugehörige

Begründung beschlossen.

13 Rechtsgrundlagen

 Baugesetzbuch  BauGB in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634).
 Baunutzungsverordnung  BauNVO in der Fassung vom 21.11. 2017 (BGBl. I S. 3786).
 Planzeichenverordnung  PlanZV in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I

S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie
2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der
Stadt vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057).

Aufgestellt:

Planungsgemeinschaft Nord GmbH

Rotenburg (Wümme), den 04.11.2019

_________________________

(Matthias Diercks)
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